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VORSTÄDTISCHE KLEINSIEDLUNGEN AN DER BAYERISCHEN OSTGRENZE

Aufgabe und grundsätzliche Lösung
Im  Rahmen, der vorstädtischen Kleinsiedlung sollte im baye
rischen Ostgrenzgebiet des Bayerischen Waldes zur Verbesse
rung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse beigetragen werden; 
das Reich hatte 1 M illion RM  gesondert zur Errichtung von 
rund 400 Kleinsiedlerstellcn in diesem Gebiet bereitgestellt. 
Die vorstädtisebe Kleinsiedlung ist Nebenerwerbssiedlung. Sic 
bezweckt, den Arbeiter durch das Grundstück und das eigene 
Haus krisenfester zu machen, und bringt ihm eine wesentliche 
Verbesserung seiner Wohnungsverhältnisse. Es wrcrdcn K le in 
häuser m it gewissen vorgesebriebenen Mindestraumgrößen auf 
einem Grundstück von 1000 bis 5000 qm pro Stelle errichtet. 
Die Deckung der Bau- und Nebenkosten soll unter möglichster 
Ausnutzung der Siedlerleistung durch ein Reichsdarlehen in 
Höhe von 2250 RM  pro Stelle erfolgen, das bei Kinderreichen 
zum Ausbau weiterer Schlafräume bis zu 500 RM  erhöht 
werden kann.
Die vorstädtische Kleinsiedlung ging von der Großstadt aus. 
Sie wurde in den weiteren Abschnitten dann auch in kleineren 
Städten durebgeführt. H ier an der bayerischen Ostgrenze wurde 
sie größtenteils auf rein ländliche Verhältnisse übertragen. 
Daher wurden nur in einigen Fällen Siedlungen m it mehr als 
10 Stellen errichtet, zum überwiegenden Teil jedoch Einzel
siedlungen ausgefülirt. Die 400 Siedlerstellen verteilten sich 
auf etwa 200 Baustellen. Die wirtschaftliche Struktur des er
faßten 250 km langen Grenzstreifens ist uneinheitlich. Dement
sprechend bestehen die Siedler im nördlichen Teil gegen das 
Fichtelgebirge in  der Hauptsache aus Industriearbeitern der 
dortigen Stein-, Holz- und Porzellanindustrie; im südlichen Teil 
aus kleingewerblichenArbeitern, Bau-, Holz- und Hilfsarbeitern. 
Im  allgemeinen ist Trägerin der jeweiligen Kleinsiedlung die 
betreffende Gemeinde. Da die Gemeindeverwaltungen der Land
gemeinden weder zur technischen (Planung, Bauleitung) noch 
zur formellen Durchführung geeignet sind, wurde vom Bayeri
schen Staatsministerium für W irtschaft, Abteilung für Arbeit 
und Fürsorge, die Bayerische Siedlungs- und Landbank lieran-

gezogen. Es sollte so eine einheitliche Planung und straffe 
Durchführung gewährleistet werden. Von der Bayerischen 
Siedlungs- und Landbank wmrde zur Bearbeitung dieser Aufgabe 
Herr Regierungsbaumeister Defregger verpflichtet, der nach 
Durchführung der Planung den Dienstsitz in Cham im Baye
rischen W ald  nahm.
Die grundsätzliche Schwierigkeit dieser Siedlungen liegt darin, 
möglichst um den Betrag des Reichsdarlehens ein brauchbares 
Haus zu erstellen. Dazu kam als zweite Aufgabe, die Maßnahme 
m it einem möglichst geringen Apparat in technischer und 
formeller H insicht zu lösen, obwohl sich einer Vereinheitlichung 
der Planung und Bauleitung durch die Zersplitterung in ca. 
200 verschiedene Bauvorhaben m it sehr verschiedenen Ver
hältnissen große Schwierigkeiten entgegenstellten.
Form elle Bearbeitung
Die Abwicklung der formellen Seite wurde in ihrer Langwierig
keit unterschätzt. Diese batte ihren Hauptgrund darin, daß die 
Vorschriften und das Verfahren für Antrag, Bewilligung und 
Auszahlung der Darlehen auf große Bauvorhaben in Groß
städten zugeschnitten sind, aber keineswegs für solche Streu
siedlungen. Es mußten die Verfahren für rund 200 Fälle abge
wickelt werden. Da hiebei die Gemeinden, die Bezirksämter, 
die Siedlungs- und Landbank und ihre Außenstelle Cham, das 
Staatsministerium und die Deutsche Bau- und Bodenbank (als 
Darlehensgcberin) jeweils an den Form alitäten beteiligt waren, 
entstanden oft erhebliche Verzögerungen.
Als die Bereitstellung der Darlehensmittel grundsätzlich ge
sichert war, wurden im Dezember 1933 über die Bezirksämter 
an die Gemeinden Siedlerfragcbogcn hinausgegeben, um die 
Siedlungsbewerber zu erfassen. Im  Januar 1934 waren bereits 
rund 1100 Meldungen eingelaufen. Diese wurden auf Grund 
ihrer Angaben vorläufig besonders hinsichtlich Bedürftigkeit 
und Eignung ausgewertet und hierauf eine schlüsselmäßige 
Verteilung der M ittel auf die einzelnen Bezirksämter festgclegt. 
Im  Januar-Februar erfolgte eine erste Bercisung des Siedlungs
gebietes durch Herrn Defregger, die der genaueren Festlegung 
der Siedlerauswahl, der Fühlungnahme m it den Bezirksbau
meistern und einer allgemeinen Prüfung der Bauverhältnisse 
diente. Über die vorläufig ausgewälilten Siedler wurden genaue 
Erhebungen veranlaßt. Anfang April wurde m it der Aufnahme 
der Anträge begonnen; diese gestaltete sich sehr langwierig, da

Lageplan der Siedlung in  Teisnach
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Lageplan fü r  14 Siedlerstellen in  Furth i. W . an der Dabergerslraße

die Grundstücke besichtigt, die Stellung der Gebäude darauf 
festgelcgt und eine Menge Einzelangaben von Siedlern und 
Gemeinden aufgenommen werden mußten. Von den rund 250 
verschiedenen Anträgen benötigte die Aufnahme des Hauptteils 
etwa acht Wochen.

Technische Bearbeitung

Grundstücke. Die Grundstücksfragc mußte im allgemeinen schon 
bei der Anmeldung geklärt sein. In  einer Reihe von Fällen 
wurde ein geeignetes Grundstück von Verwandten des Siedlers 
kostenlos zur Verfügung gestellt, in anderen Fällen Teile eines 
gemeindlichen Weide- oder Ödgrundes abgetreten. Diese waren 
zwar meist billig, benötigen aber gründliche Bearbeitung vor 
Nutzung. Be i einzelnen größeren Siedlungen wurden Grund
stücke erst durch die Gemeinden erworben; diese waren dann 
wesentlich teurer. Die Grundstückspreisc schwankten sehr 
stark. Als M ittel kann etwa 5 bis 8 RM  pro Dezimal, d. i. 15 
bis 25 Pfg. pro qm angenommen werden.
Planungsvorschriften. Die Raumvorschriften für das Siedler
haus können als bekannt vorausgesetzt werden. Sie seien hier 
kurz wiederholt (die Größen sind Mindestgrößen): Wohnküche 
14 qm, Elternschlafraum 12 qm, Kinderschlafraum 8 qm, W irt
schaftsraum 6 qm, Keller 8 qm, Abort, Klcintierstall 6 qm. Bei 
vier Kindern ein weiterer Schlafraum mit 8 qm.
Planung. Da in Bayern schon rund 7000 Stellen gebaut worden 
waren, lag reiches Planm aterial vor; bei Sichtung ergab sich 
jedoch zu 90% die Verwendung des bekannten Doppelhaustyps 
m it ganz geringen Abwandlungen. Eigentlich hat nur München 
in großem Umfang bereits Einzelhäuser gebaut. F ü r die vor
liegende Maßnahm e kam wegen der Zerstreuung hauptsächlich das 
Einzelhaus in  Frage. E s  hat zwei große Vorteile: es ermöglicht 
die von jedem Siedler gewünschte Trennung vom Nachbarn und 
gibt ihm dadurch das Bewußtsein der Freiheit und des Einzel
besitzes; es läßt sich immer günstig orientieren, während beim 
Doppelhaus die Besonnung des einen Hausteiles meist nicht ein

wandfrei ist. Im  übrigen war interessant, daß die angebliche 
Verbilligung des Doppelhauses gegenüber dem Einzelhaus bei 
gleicher Wohnfläche nur 3 bis 4 %  ausmachte.
Für die Siedlungshäuser wurden folgende Typen entwickelt:
1. Einzelhaus nach Entw urf Defregger, Typ B ;
2. Einzelhaus ähnlich dem neuen Münchner Typ, Typ C;
3. ein kleiner Doppelhaustyp, Typ D.
Dachform. Im  eigentlichen Bayerischen W ald  ist wie in allen 
Gebirgsgegenden der Kniestock mit flachgeneigtem überstehen
dem Dach üblich, in nördlichen Bezirken das fränkische Giebel
dach. Dies wurde berücksichtigt und die Typen sowohl für Flach
dach (B . C ,D ) als auch für Steildach ( B l ,  C I, D 1) variiert. Diese 
sechs Typenpläne verdoppelten sich durch ihre Spiegelbilder.

Anmerkungen zu den verschiedenen Typen

T yp  B . Konzentration auf einen verhältnismäßig großen Raum , 
die Wohnküche mit 17 qm. Eigentlich ohne Vorplatz. Beide 
Schlafräume von der Wohnküche aus zugänglich und dadurch 
temperierbar. Vom Eingang aus steile geradläufigc Treppe zum 
weitgehend ausbaufähigen Dach. Abgetrennter W irtschafts
raum (Futter und Waschküche) als Verbindung zum Abort und 
Stall. K lare Abtrennung Wohnteil— W irtschaftsteil. Abort und 
Stall herausgelöst aus dem Hauskern, aber von innen zugänglich 
mit doppelter Geruchsschleuse gegen Wohnküche. Sta ll leicht 
erweiterungs- und veränderungsfähig.
T yp  C. Kleiner Flur, zu welchem Wohnküche und Schlafräumc 
gesondert zugänglich sind. Teilweise als Vorteil eingeschätzt, 
nachteilig in wärmetechnischer Beziehung. Wohnküche um die 
Gangfläche kleiner. Verbindung zum Stall ähnlich Typ B . Stall 
nicht so weitgehend erweiterungsfähig, da ein Wohnküehen- 
fenster in der rückwärtigen Giebelwand.
Die Anwendung der einzelnen Typen verteilte sich wie folgt: 
B , B l  = 270 Stellen; C, C I = 130 Stellen; D, D l = 10 Stellen. 
Im  nördlichen Teil, wo großenteils Industriearbeiter angesiedelt 
wurden, blieb es meist beim Typenstall; im südlichen Teil ver
wischten sich die Übergänge zur landwirtschaftlichen K le in 
siedlung; oft war die Haltung von 1 bis 2 Kühen beabsichtigt. 
Es wurden daher Stallvarianten m it bruchsteingemauertem 
Stall, Holzlege und größerem Futterboden entwickelt. Infolge 
der beschränkten M ittel war es nur vereinzelt möglich, die not
wendige Holzlege gleich mitzubauen. Es w ird schwer sein, die 
unschönen behelfsmäßigen Anbauten zu unterbinden.
Eine Hauptschwierigkeit bei der Planung war, daß das Typen
haus um einen ganz bestimmten, sehr geringen Betrag gebaut 
werden sollte. Die Versuche einer Kostenvorberechnung 
scheiterten ziemlich, da sich die Unterschiede in den Lohn
kosten, Transportkosten, sowie im W ert der M itarbeit im vor
hinein auch nicht annähernd überblicken ließen. Als Ausweg 
mußte beschritten werden, die Häuser in der Größe zu planen, 
in der sie im allgemeinen schon gebaut worden waren, und die 
Leistungsverzeichnisse möglichst beweglich zu gestalten, um 
die Ausführung nach den örtlich billigsten Baustoffen vor
schreiben zu können.
Es wurden besonders folgende Ausführungsweisen vorgesehen 
und durchgeführt:
Fundamente in Bruchstein, 45 cm stark (in einigen Fällen 
Beton, 30 cm stark); Außenmauer in etwa 60%  der Fälle als 
30 cm Backsteinmauerwerk m it Luftzwischenraum (teilweise 
unter Verwendung von Lochsteinen); außerdem 25 cm Schlacken- 
Betonhohlblöcke eines Leichtsteinwerkes. Vereinzelt wurde 
Bruchsteinmauerwerk mit Ziegelhintermauerung, von den 
Siedlern selbstgefertigtc Beckenbausteine sowie Aristosmauer- 
werk ausgeführt. Holzbau wurde nur in einem Bezirk für zehn
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Typ  B . Eingangsseite, Rückansicht und Kellergrundriß

T yp  B l .  Erd- und Dachgeschoß

n.................
T yp  B . Erd- und Dachgeschoß sowie Schnitt
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Teil des benötigten Bauholzes und eine Anzahl Bittfuhrwerke 
kostenlos zu erhalten. Abgesehen von mehr oder tveniger großen 
Abweichungen beliefen sich die Kosten fü r ein Siedlerhaus ohne 
Dachausbau au f rund 2450 R M , ivenn H ilfsarbeit, Bruchsteine 
und Sand durch den Siedler gestellt wurden. Unterschiede in der 
Preisbildung mußten oftmals ausgeglichen werden durch verein

fachte Ausführung, z. B . vorläufige Weglassung der Fensterläden, 
der W inlerfenster, des Kellerbodens und Kellerverputzes, eventuell 
sogar des Dachfußbodens.

Zahlungsverkehr
Nach den Vorschriften ,w,erden dem Träger 30% des Reichs
darlehens bei Baubeginn, 50%  bei Rohbaufertigstcllung zur 
Verfügung gestellt. Voraussetzung dafür ist jedoch Abschluß 
des Darlehensvcrtrages zwischen der Bau- und Bodenbank und 
der Gemeinde, sowie Genehmigung des Auszahlungsantrags 
durch das Ministerium. Da die Antragsgenchmigungen großen
teils erst im Spätsommer erfolgten, mußte, um eine rechtzeitige 
Baudurchführung zu gewährleisten, das Bauen unmittelbar 
nach Erha lt der vorläufigen Genehmigung begonnen werden. 
Es dauerte daraufhin im allgemeinen 6— 10 Wochen, in manchen 
Fällen mehrere Monate, bis die Form alitäten erledigt waren und 
über die Darlehensgelder verfügt werden konnte. In  der 
Zwischenzeit war fast immer der Rohbau fertiggcstcllt. Diese 
Verzögerung war für die meisten Unternehmer, die weder über 
Betriebskapital noch Kredit verfügten, untragbar. Als Ausweg 
wurde erreicht, daß den Unternehmern von örtlichen Geld
instituten, meist den Bczirkssparkassen, auf Grund des Bau
vertrags ein Zwischenkredit gewährt wurde.
Die damit verbundenen vielfachen Abtretungen führten zu 
einer wesentlichen Belastung und Verwicklung des Auszah
lungsverkehrs. Die Darlehensgeldcr wurden aus dem bereitge
stellten Darlehen unmittelbar an die Bauunternehmer, Liefer
werke usw. ausgezahlt. Die Kontrolle und der Auftrag sämt
licher Anweisungen erfolgte durch die Außenstelle Cham. Große 
Schwierigkeiten machte in den Fällen, in denen trotz aller 
Beschränkung mit dem Reichsdarlehen nicht durchgekommen

werden konnte, die Sicherung einer Restfinanzieruug, da die 
Gemeinden dieses Notstandsgebiets nicht über eigene M ittel 
verfügen und ihnen die Aufnahme von Krediten schwer 
möglich ist.

Überblick
Zweck der vorstädtischen Kleinsiedlung ist, den Arbeiter durch 
die landwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks krisenfester 
zu machen und ihn in bessere Wohnverhältnisse überzuführen. 
Da an der Ostgrenzc ein Großteil der Siedler bereits vor der 
Ansiedlung Pachtland bewirtschaftet hat, verschiebt sich hier 
die Zielsetzung teiliveise zugunsten der Wohnungsverbesserung. 
Die Verzinsung des Darlehens (vom 4. Jah r ab 5 %  einschließlich 
Tilgung) ist auch bei ländlichen Verhältnissen gerade noch 
tragbar; sie ergibt monatlich etwa 12 bis 14 RM . 
Voraussetzung fü r das Gelingen einer Siedlungsmaßnahme ist die 
Auswahl w irklich geeigneter Siedler. Auswahl nur auf Grund der 
Bedürftigkeit rächt sich meist, da diese oft auf eine gewisse 
Untüchtigkeit zurückzuführen ist. Am  besten werden sich wohl 
jene Siedlungen bewähren, bei denen tüchtige Handwerker und 
Saisonarbeiter angesetzt wurden.
Der Bedarf an Siedlungen im Ostgrenzgebiet ist sehr groß; 
besonders jetzt, nachdem das erste M ißtrauen überwunden ist, 
melden sich viele Bewerber.
Die Durchführung einer solchen Siedlungsmaßnahme ist 
schwierig, da vorderhand das Verfahren für Einzelsiedlungen 
noch zu verwickelt ist. Eine einheitliche Organisation hat sich 
insofern bewährt, als bei dem derzeitigen Stand des Unter
nehmertums auf dem Lande und dem Mangel an bautechnisch 
geschulten Kräften eine andere Durchführung schwer denkbar 
erscheint. Eine weitergehende Anpassung an die jeweiligen Ver
hältnisse ist zwar wünschenswert, würde aber Planung und 
Bauleitung von solch billigen Bauten unverhältnismäßig ver
teuern.
Im m erhin ist der Versuch, in  einheitlicher Weise au f einem großen 
Gebiet Streusiedlungen durchzuführen, zum Nutzen der bayeri
schen Ostmark, durchaus als gelungen zu betrachten.

3,70
T yp  eines Einzelhauses

A N  A L L E  L E S E R !  ¡ ü
Haben Sie  schon einm al darüber nachgedacht, iveshalb der Anzeigenteil des „Baum eistersu in  den letzten Jah ren  Ü fi
immer besser ausgebaut werden konnte? Und weshalb alle diese Firm en im „ Baum eister“  inserieren? —  W eil jede =
einzelne davon in  ihrem Fach besonders leistungsfähig ist, und weil jeder einzelne Leser des „Baum eisters11, also |e |
auch Sie, durch diese Anzeigen au f Neuerungen und Verbesserungen hingeiviesen werden soll, zu seinem und zu 
seines Bauherrn Vorteil! —  Bitte  lesen Sie  deshalb auch die Anzeigen regelmäßig und bestellen S ie  in  erster L in ie  
bei den Inserenten des „ Baum eisters“  / ==

A N Z E IG E N - A B T E IL U N G  ” B A U M E IS T E R ”  München, Finkenstr. 2 M
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FINANZSORGEN DER SIEDLUNGS- UND WOHNUNGS-POLITIK
Von Victor Noack

Das Jah r 1935 stellt die Sachbearbeiter aller öffentlichen Ver
waltungsstellen —  ganz besonders aber die der zentralen Reichs- 
stcllcn —  vor schwere Sorgen. In  der gebotenen zurückhaltenden 
und vorsichtigen Weise eines Mannes, der sich seiner großen 
Verantwortung bewußt ist, äußert sich hierüber der Finanz
referent im Reichsarbeitsministerium für das Wohnungswesen, 
Oberregicrungsrat Dr. Joachim  Fisbher-Dieskau, im Reichs
arbeitsblatt (1935, I I ,  S. 33 ff.):
Danach betrug der Rolizugang an Wohnungen für das Reich: 
1932: 160000, 1933: 200000, 1934: 300000— 320000. Durch das 
Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. Sep
tember 1933 wurden rund 500 Millionen RM . als Zuschüsse für 
die Instandsetzung von Wohngebäuden und Gewinnung von Wohn- 
raum durch Teilung und Umbau zur Verfügung gestellt. Der 
Schlußterm in für die Fertigstellung bezuschußter Arbeiten 
wurde vom 31. März 1934 auf den 31. März 1935 hinausge
schoben; jedoch waren die 500 Millionen RM . Ende 1934 bereits 
bis auf den Rest von 90 Millionen verausgabt. Der zusätzlich 
zu den öffentlichen M itteln vom Ilausbcsitz selbst aufgebrachte 
Betrag wird von Fischer mit 1,6 M illiarden und der im Rahmen 
dieser Aktion überhaupt flüssig gewordene Kapitalbetrag auf 
2,7 M illiarden beziffert. Nach Schätzung des Instituts für Kon
junkturforschung wären hierdurch W inter 1933/34 insgesamt 
rund 3/4 Million Arbeitskräfte beschäftigt und (1934) rund 
120000 Umbau- und Teilungswohnungen (1933: 70000) erstellt 
worden.
Über die Bewegung in der vorstädtischen Kleinsiedlung  gibt 
Fischer a. a. O. folgende Schätzungen: In  1934 fertiggestellte 
Kleinsiedlerstcllcn 30000. Dafür sind von den durch die Rciclis- 
regierung bcreitgestellten 200 Millionen RM . (über die durch 
Bescheide bereits restlos verfügt ist) rund 72 Millionen ausge
zahlt worden. Nachdem vorher schon 90 Millionen vergeben 
waren, verbleiben hier für 1935 nur noch etwa 38 Millionen RM ., 
und auch über diesen Rest ist bereits weitgehend verfügt. „Auch 
die vorslädtische Kleinsiedlung nähert sich demnach ihrem 
Ende, falls es nicht gelingt, bereits ausgeliehene Reichsdarlehon 
durch Umschuldung zu mobilisieren oder sonstwie neue M ittel 
zu beschaffen.“
(Die Fortführung der vorstädtischen Kleinsiedlung wird durch 
die inzwischen über Umschuldungsmöglichkeiten früher ausge
gebener Reichsbaudarlehen erlassenen Anweisungen nun viel
leicht zu bewerkstelligen sein. D ie Schriftleilung)
Zur Förderung des Eigenheimbaues durch Reichsbaudarlehen hat 
die Rcichsregierung zweimal (November 1932, September 1933) 
je 20 Millionen RM . und der Präsident der Reichsanstalt für 
A V A V  7 Millionen RM . zur Verfügung gestellt. Aus diesen 
M itteln wurden 1934 17 Millionen RM . Rcichsbaudarlehen be
w illigt, v'om it 13000 Eigenheime gefördert werden konnten. 
Im  Verlaufe von 1934 kamen rund 24 Millionen RM . hiervon 
zur Verteilung. H ier verbleiben also für 1935 noch etwa 19 M ill. 
„D a  aber die Auszahlung erst nach Baufertigstellung erfolgt 
und zwischen Fertigstellung und Auszahlung wegen Beschaf
fung der notwendigen Unterlagen usw. gewisse Zeit vergeht, 
muß, soweit die Belebung der Bautätigkeit in Betracht kommt, 
auch die Eigenheimaktion im wesentlichen als abgeschlossen 
betrachtet werden; denn Neubewilligungen von Reichsbaudar

lehen können wegen Erschöpfung der M ittel kaum erfolgen.“  
Insgesamt können m it H ilfe der Reichsbaudarlehen etwa 28 000 
Eigenheime erstellt werden. Da durchschnittlich jedes fünfte 
dieser Eigenheime eine zweite Wohnung erhält, dürften etwa 
34000 Wohnungseinheiten durch diese Aktion entstehen. 50%  
der Eigenheime liegen in Gemeinden unter 5000 Einwohnern. 
Fischer schätzt, daß durch diese Aktion etwa 170— 180 Millionen 
Reichsmark Privatkap ita l in  Bewegung gesetzt sind —  das Drei
einhalb- bis Vierfache des Betrages der bewilligten Reichsbau
darlehen.
Für Not-, Behelfs- und Flüchtlingswohnungen hat das Reich 
1934 15 Millionen RM . den Gemeinden als Darlehen zur Ver
fügung gestellt. Dam it sind rund 15000 Wohnungen geschaffen 
worden. Von diesen 15 Millionen sind 12 Millionen verbraucht. 
Auch diese Maßnahme ist somit im wesentlichen abgeschlossen. 
Die vielerörterte Wechselkredithilfe fü r Bausparkassen besteht 
im wesentlichen darin, daß im Wege des Vorgriffs (Vorfinan
zierung) Ausschüttungen an die Bausparer vorgenommen 
werden.
Das Reich hat hierfür aus M itteln der wertschaffenden Arbcits- 
losenfürsorge Zinszuschüsse gegeben. Der Gesamtkredit ist m it 
100 Millionen RM . abgegrenzt. Im  Verlaufe von 1934 wurden 
davon 84 Millionen RM . beansprucht; ausgezahlt wurden 
60 Millionen. Dam it sind rund 6000 Eigenheime vollendet. 
Dieser Aktion wesensverwandt sind die Reichsbürgschaften fü r  
den Kleimvohnungsbau. Der Höchstbetrag der zu übernehmen
den Bürgschaften ist für 1934/35 auf 100 Millionen RM . fest
gesetzt. H iervon sind bereits 46,5 Millionen in Anspruch ge
nommen, durch welche der Bau von 5700 Eigenheimen und 
12000 Mietswohnungen ermöglicht wurde.
Zur Förderung der Altstadtsanierung hat das Reich 1934 rund
14,5 Millionen RM . bereitgestellt. Über diese ist durch Bew illi
gungen und Vormerkungen fast restlos verfügt. E tw a 20 Ge
meinden konnten m it bescheidenen Beträgen berücksichtigt 
werden.
Diese Aktionen des Reiches wurden zum Teil durch Maßnahmen 
der Länder und Gemeinden ergänzt. Fischer schätzt die von 
jenen und diesen zur Förderung der Bautätigkeit vergebenen 
Beträge auf 20— 30 Millionen RM .
Vorausschauend in das Jah r 1935 hinein gemahnt Fischer daran, 
daß nicht entfernt in dem Maße wie in den Vorjahren öffentliche 
Beihilfen gewährt werden können. Die Beanspruchung des 
Kapitalm arktes werde infolgedessen viel größer sein als in den 
Vorjahren. Das Versiegen der öffentlichen Geldquellen müsse mit 
um so größerer Besorgnis betrachtet werden, als das deutsche Volk 
eine starke Wohnungsproduktion und Sicdlungstütigkeit heule 
mehr denn je  nötig hat. Fischer erinnert m it starker Betonung 
daran, daß bei der Reichswohnungszählung 1927 rund eine 
Million Fam ilien erm ittelt worden sind, die zur Untermiete 
wohnten, —  daß der objektive Wohnungsbedarf von 1927 bis 
1932 nicht behoben werden konnte, —  daß dem Reinzugang 
von rund 1,6 M illionen Wohnungen in diesen Jahren ein Rein
zugang von rund 1,6 Millionen Haushaltungen gegenübersteht, 
—  und daß die Eheschließungsziffer von 1934 um 5 0 %  höher 
liegt als die des Jahres 1932.
E in  Memento, das nicht ernst genug genommen werden kann.
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SIEDLUNGSPLÄNE DER STADT NÜRNBERG
Die Stadtgemeinde Nürnberg ist stets in besonderem Maße bemüht, größte W irtschaftlichkeit in der Aufschließung ihrer K lein 
siedlungen zu erzielen. Angesichts der zuweilen weit über die Verhältnisse und die Notwendigkeiten solcher meist in sich abge
schlossener Kleinsiedlungen hinausgehenden Forderungen von verkehrspolizeilichen Stellen nach größtmöglichen Fahrbahnbrei
ten und möglichst erstklassiger Straßendeckenbefestigung dürften Angaben [über die in Nürnberg^vorgesehenen bzw. erprobten 
Maße und Befestigungsarten interessieren. Die Schriftleitung

In  der Einfachhaus-Siedlung bei der 
Werderau haben die dunkel hervorge
hobenen Zufahrtsstraßen eine befestigte 
Bahn von 3 m Breite. Die Decke besteht 
aus 0,15 m Brockenschlag m it 0,05 m 
Schotterbelag.
Größtenteils wurde hierzu Altm aterial 
verwendet, so daß einschließlich der E rd 
arbeiten, jedoch ohne Löhne, einQuadrat- 
meter Straßenfläche 2.—  bis 2.50 Mark 
gekostet hat. (Die Siedler haben ihre 
Straßen selbst gemacht.)
Die Wohnwege (Stichwege) sind als 
Schlackenwcge hergestellt und kosten je 
Quadratmeter 0.60 bis 0.80 Mark für das 
angelieferteMaterial. Herstellung wieder
um durch die Siedler. Das Gelände ist 
auf 30 Jahre gepachtet. Über die Häuser 
(42 qin) selbst wurde bereits früher be
richtet. Es sei nur kurz wiederholt, daß 
die Gesamtkosten eines Anwesens (ohne 
Ansatz der Selbsthilfe) 1400 M. ein
schließlich Erschließung betrugen und 
die jährliche Miete bzw. Belastung ein
schließlich Wasserzins 174 M.
Die Einzel- bzw. Doppelhäuser sind an 
die Wasserleitung nicht angeschlossen. 
Statt dessen sind an den m it Punkten 
und ,,W “  bezeichneten Stellen (siehe 
Lagepläne) Zapfstellen für Trinkwasser 
vorgesehen. Außerdem ist es den Sied
lern gestattet, für die Gartenbestellung 
in ihren Gärten Brunnen anzulegen. Das 
Grundwasser ist indessen nur 0,60 m un
ter der Erdoberfläche. Die Straßen haben 
elektrische Beleuchtung, die Häuser be
sitzen sie nicht.
In  der auf der nächsten Seite’ gezeigtcn 
NSA-Sicdlung ist der Grundbau 0,16 m 
stark, darüber ist eine 0,08 m dicke Kalk- 
schotterdeckc mit Basaltgrus festgewalzt. 
Die Kosten betragen je Quadratmeter 
rund 5— 6 M. einschließlich der E rd 
arbeiten. Die Fahrbahnbreite ist 5 m. 
Die Stichwege haben 0,08 m Grobschlag 
aus Kalkschotter und sind m it Basalt
grus wassergebunden und festgewalzt. 
Kosten 350 M. je Quadratmeter ein
schließlich Erdarbeit. Erschließungs
straßen und Stichwege bezahlen die 
Genossenschaft bzw. die Siedler. Die 
Siedler kochen elektrisch für 8 Pfg. die 
K w St. und eine monatliche Gebühr von
1.70 M. Grundwasser 2,00 m tief.

Einfachsiedlungen südlich der Werderau i. M . 1:500



HEFT 4 DER BAUMEISTER /  APRIL 1935 /  BEILAGE B 69

N SA-Siedlung an der Katzivanger Straße in  Nürnberg
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KLEINEIGENHEIM-SIEDLUNG IM REISSACH
Vorwort der Schriftleitung: Nachfolgend geben wir in vollem 

W ortlaut die ausgezeichnet durchgearbeiteten Richtlinien 
und weiteren Form blätter des Bürgermeisteramtes Stuttgart 
wieder und bitten um Äußerungen und weitere Anregungen 
hierzu. Harbers

A. R IC H T L IN IE N  
Aufgestellt vom Bürgermeisteramt Stuttgart

Für die Durchführung der Kleineigenheimsiedlung im Reissach, 
Stadtteil W eil im Dorf, und für die Abgabe der Eigenheime 
gelten folgende allgemeine Richtlinien:
I. Aufschließung. Die baureife Aufschließung des Geländes ge
schieht durch die Stadtgemeinde. Sic bestimmt die A rt und den 
Umfang der Erschließung, insbesondere die Straßen, die Ver
bindungswege und die freien Flächen, die Ausstattung derselben 
m it den Einrichtungen für Abwasserbeseitigung, den Zuleitungen 
für Wasser, Gas und elektrischen Strom sowie m it Gehwegen 
und Randsteinen. Die A rt der einheitlich anzulegenden E in frie 
digung der Siedlcrstellen gegen die Straßen und öffentlichen 
Plätze bestimmt ebenfalls die Stadtgemeinde.
I I .  Aufteilung. Das erschlossene Gelände wird von der Stadt
gemeinde nach dem von ihr aufgestellten einheitlichen Plan in 
einzelne Siedlerstellen aufgeteilt. Jede Siedlerstelle erhält eine 
Größe von etwa 4— 5 Ar.
I I I .  Baup lan . Es kommen drei verschiedene Bautypen zur Aus
führung. Die kleinste Type (Type 1) und Type 2 sind aneinander
gebaute Einfamilien-Doppelhäuser, Type 3 freistehende E in 
familienhäuser. Es werden betragen:
1. die überbaute Fläche bei Type 1 etwa 35,50 qm, bei Type 2 

etwa 45,60 qm, bei Type 3 etwa 50,80 qm (die Type 1 wird in 
Holzfachwcrk ausgeführt, die Typen 2 und 3 in 20 cm starken 
Hohlblocksteinen);

2. die Raumzahl bei Type 1:1 Wohnküche, 1 Schlafraum, 1 Kam 
mer; bei Type 2: 1 Küche, 1 Wohnraum, 1 Schlafraum, 
1 Kam m er; bei Type 3: 1 Küche, 1 Wohnraum, 1 Schlaf
raum, 2 Kammern.

Dazu kommen bei allen Typen ein Keller und ein W irtschafts
raum, zugleich . Waschküche im nur teilweise unterkellerten 
Untergeschoß und bei Type 1 und 2 ein Kleintierstall aus Holz 
im Garten. Weitere Ausbaumöglichkeit besteht bei Type 1 und 2 
für je eine Kammer und beiType3 für eine Kammer und ein Bad.
IV .  Aufwand au f eine Siedlerstelle. Nach den Ende April 1934 
aufgestellten Voranschlagsbercchnungcn sind aufzuwenden:
A. für Type 1:

1. der Anteil des Siedlers an den Kosten der Erschließung©
des Geländes, insbesondere an den Kosten der Straße in 
einfacher Ausführung einschließlich etwaiger Gehwege und 
Randsteine, der Einrichtungen für Abwasserbeseitigung, 
Zuleitung für Gas, Wasser und elektrischen Strom sowie 
des Straßengrunderwerbungsaufwands. Dieser Aufwand 
ist festgelegt (den Mehrbetrag übernimmt die Stadt
gemeinde ohne Ersatz) auf 200 RM

2. die Hochbaukosten,
a) umfassend die schlüsselfertige Herstellung 

des Eigenheims einschließlich der Vermes
sungskosten, Architektengebühren, der Haus
entwässerung von der Hauptdole bis zum 
Haus, m it Dolenbeitrag, der Anschlüsse für 
Gas, Wasser und Strom nebst den Anschluß

beiträgen und den Bauzinsen, aber ohne den 
Waschkesscl und ausschließlich der Anlegung 
und Einfriedigung des Gartens auf allen 
Seiten im geschätzten Betrag von (184 cbm 
zu je 21,3 RM ) 3930 RM

b) für den Kleintierstall einschließlich des von 
der Stadtgemeinde zu bestimmenden leben
den und toten Inventars im geschätzten Be 
trag von 300 RM

3. der Kaufpreis für die Grundfläche einschließlich 
der Kosten der Erwerbung, der Vermessung und 
Vermarkung im vorläufig berechneten Betrag
von etwa 1200 RM

4. für etwaige Nebenkosten sind angenommen etwa 200 RM
zusammen etwa 5830 RM

300 RM  
4800 „

300 „  
1200 ., 
250

B . für Type 2:
1. wie oben A. 1
2. a) wie oben A. 2a

b) wie oben A. 21)
3. wie oben A. 3
4. wie oben A. 4

zusammen etwa 6850 RM
C. für Type 3:

1. wie oben A. 1 400 RM
2. a) wie oben A. 2 a (ohne Badeeinrichtung) 5500 ,,
3. wie oben A. 3 1200 „
4. wie oben A. 4 350 .,

zusammen etwa 7450 RM  
je ohne den Waschkessel und ausschließlich der Anlegung und 
Einfriedigung des Gartens auf allen Seiten.
Bewerber, die den Einbau einer weiteren Dachkammer und bei 
Type 3 auch des Bades wünschen —  siehe oben Ziff. I I I  Schluß
absatz —  haben diesen Wunsch bei der Bewerbung anzumelden 
und die dafür entstehenden Kosten neben dem Eigenkapital 
im voraus zu bezahlen. Sie betragen für die weitere Kammer 
etwa 200— 310 RM  und die Einrichtung des Bades etwa285RM. 
Eine etwaige Überschreitung des vorläufig berechneten Auf
wands für die Siedlerstelle geht auf Rechnung des Bauherrn. 
Die Stadtgemeinde übernimmt keinerlei Haftung wegen Über
schreitung des Voranschlags.
V. Finanzierung. Der Gesamtaufwand a ls  v ° » t . K l e i n i e d l .  a n e r k .  
wird aufgebracht Type Type Type
1. durch Barleistungen 1 2  3

a) das Eigenkapital des Siedlers in Höhe
von mindestens 600 1050 1500

b) das Darlehen des Arbeitgebers des
Siedlers in Höhe von ebenfalls mind. 600 1050 1500

c) das von der Stadtgemeinde für den 
Siedler zu beschaffende Baudarlehen
in Höhe von 2000 2000 2000

d) das Darlehen der W ürtt. Landes
kreditanstalt in Höhe von etwa 500 500 —

2. durch Stundung seitens der Stadt- 
gemeindc
a) des Kaufpreises für die Grundfläche

im Betrag von rund 1200 1200 1200
b) des Anteils an den Straßenkosten

beiträgen usw. im Betrag von 200 300 400
5100 6100 6600
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c) der fehlende Restbetrag von 730 750 850
wird von der Stadtgemcinde, soweit 
er nicht m it Einsparungen durch die 
BeschäftigungWohlfahrtserwerbsloser 
und durch die Eigenarbeit des Siedlers 
gedeckt werden kann, vorgeschossen 
und m it dem Kaufpreis und den 
Straßenkosten gegen die gleiche Ver
zinsung und Tilgung gestundet.

5830 6850 7450
Für das Arbeitgeberdarlehen ist die Verzinsung und Tilgung mit 
je 3 %  vorgesehen. Für das von der Stadtgemeinde zu beschaf
fende Baudarlelien ist eine Verzinsung von 5 %  und eine Tilgung 
von 3 % , für das Darlehen der Landeskreditanstalt, das nur für 
Type 1 und 2 gewährt wird, eine Verzinsung von 4 %  und eine 
Tilgung von 1 %  in Aussicht zu nehmen. Die von der Stadt
gemeinde gestundeten Beträge (Kaufpreis für das Grundstück, 
Straßenkostenanteile und vorgeschossener Restbetrag) sind mit 
4 %  zu verzinsen und mit 2 %  zu tilgen. Die jeweiligen Zins- und 
Tilgungsraten bleiben gleich, die m it der allmählichen Tilgung 
der Schuldheträge ersparten Zinsen werden zur Tilgung ver
wendet.
Die Schuldbeträge für das Baudarlehen, das Arbcitgebcrdar- 
lehen, das Darlehen der Landeskreditanstalt und den Kaufpreis 
mit Anliegerleistungen sowie die von der Stadtgemeinde vor
geschossenen Restbeträge werden durch Hypotheken und 
Grundschulden auf Grund besonderer Schuldurkunden, die die 
Schuldbedingungen im einzelnen enthalten werden, in der Rang
folge Baudarlchen, Darlehen der Landeskreditanstalt, Arbeit
geberdarlehen und städtische Forderungen auf dem Kleineigen
heim sichergestellt. Das Baudarlehen und das Darlehen des 
Arbeitgebers sind vom Tag des Baubeginns an, das Darlehen 
der Landeskreditanstalt von der Inanspruchnahme an und die 
Forderungen der Stadtgemcinde vom Tag des Bezugs des Klein- 
cigenheims an zu verzinsen und zu tilgen.
Die voraussichtliche Belastung des Siedlers bei der kleinsten 
Bautype (Type 1) ergibt ohne Berücksichtigung des Eigen
kapitals des Siedlers und des W erts der eigenen Arbeits
leistungen folgenden Jahresbetrag:
a) Baudarlehen 2000 RM .m it 5 %  Zins und 3%Tilgung 160 RM
b) Arbeitgcberdarlchen 600 RM  m it 3 %  Zins und

3 %  Tilgung 36 „
c) Darlehen der Landeskreditanstalt 500 RM  mit 4 %

Zins und 1%  Tilgung 25 „
d) Kaufpreis, Straßenkostenanteil und vorgeschossener 

Restbetrag zusammen etwa 2130 RM  m it 4 %  Zins
und 2 %  Tilgung rund 140 „

361 RM
Dazu kommen die jährlichen Betriebskosten. Die monatliche 
Belastung beläuft sich schätzungsweise auf etwa 32 RM . Die 
Belastung bei den Bautypen 2 und 3 errechnet sich auf ähnlicher 
Grundlage zu 4— 10 RM  für den Monat höher. Je  höher das 
Eigenkapital, desto geringer die tatsächliche Belastung des Sied
lers. Zins- und Tilguugsbcträge für das Baudarlchen und die 
Forderungen der Stadtgemcinde sind in einem Betrag monatlich 
an die Stadtkasse zu bezahlen.

V I. Ausgabe der Siedlerstelle.
1. Siedler kann werden jeder Arbeiter der Stirn und der Faust, 

der folgende Voraussetzungen erfüllt. E r  muß
a) seit 1. Januar 1932 in Stuttgart wohnhaft sein und auch 

dort in Arbeit stehen,

b) über ein bares Eigenkapital von mind. 600 RM  für Type I,  
1050 RM  für Type 2 und 1500 RM  für Type 3 verfügen,

c) durch schriftliche Erklärung seines Arbeitgebers nach- 
weisen, daß dieser bereit ist, zu dem Bauvorhaben ein 
Baudarlchen von mindestens den unter Buchstabe b ge
nannten Beträgen bei 3 %  Verzinsung und 3 %  anfäng
licher Tilgung zu geben.

Die Bewerbung für eine Siedlerstelle hat durch eine besondere 
Erklärung bei der Stadtgemeinde Stu ttgart— Arbeitsbeschaf
fungsamt —  zu erfolgen. Gleichzeitig ist m it ihr die Zusage 
des Arbeitgebers auf ein Arbeitgcberdarlchen cinzureichen.

2. Die Siedler, insbesondere auch die Siedlerfrauen, müssen ge
sund, vor allem erbgesund, nicht zu alt, arbeitsfreudig, zur 
Siedlung geeignet und politisch zuverlässig sein. Kriegsteil
nehmer, bewährte nationale Käm pfer und Kinderreiche wer
den bevorzugt berücksichtigt.

3. Die Stadtgemeinde trifft auf Grund der eingereichten Bewer
bungen nach entsprechender Eignungsprüfung die Auswahl 
unter den einzelnen Siedlern. Durch sie geschieht die Zu
teilung der Bauplätze für die ausgewähltcn Eigenheimtypen, 
und zwar in der Weise, daß die Bauplätze für die einzelnen 
gleichartigen Bautypen unter den hiefür in Betracht kom
menden Bewerbern verlost werden. Die A rt der Verlosung 
bestimmt die Stadtgemeinde. Die Verlosung, die endgültig 
ist, findet statt, sobald für eine bestimmte Bautype die not
wendigen Bewerbungen vorliegen und die erforderlichen 
Beträge des Eigenkapitals und des Arbeitgeberdarlehens 
für den betreffenden Bewerber bei der Stadtkasse cinbe- 
zahlt sind.

4. Der Siedler hat den erforderlichen Kaufvertrag über den 
ihm durch das Los zugefallenen Bauplatz für sein Eigenheim 
mit der Stadtgemeinde auf Verlangen abzuschließcn, sobald 
die endgültige Größe des Bauplatzes festgestellt ist. In  dem 
Kaufvertrag wird sich die Stadtgemeinde neben den üblichen 
Vertragsbestimmungen über Käufer, Kaufgegenstand, K au f
preiszahlung, Sicherstellung der Baudarlehen und der städt. 
Forderungen, Übernahme der Steuern und Kosten das zur 
Erhaltung des Siedlungscharakters erforderliche M itbestim 
mungsrecht und zur Sicherung gegen etwaige Bodenspekula
tion ein im Grundbuch gesichertes Wiederkaufsrecht inso- 
lange Vorbehalten, bis die der Stadtgemeinde zustehenden 
Forderungen getilgt sind, bei vorzeitiger Tilgung mindestens 
aber auf die Dauer von 20 Jahren. Der W iederkaufsfall tritt 
insbesondere ein,
a) wenn das Eigenheim vom Siedler und seiner Fam ilie nicht 

bewohnt oder vernachlässigt oder ganz oder teilweise ohne 
Zustimmung der Stadtgemeinde veräußert wird,

b) wenn der Siedler oder seine Familienangehörigen gegen 
die Siedlungsordnung verstoßen,

c) bei Zahlungsverzug, Konkurs, Zwangsversteigerung oder 
Zwangsverwaltung.

Die weiteren Bestimmungen hierüber werden im einzelnen 
im Kaufvertrag festgelegt.

5. Die Gebühren, Abgaben und Steuern des Reichs, der Länder 
und sonstigen öffentlichen Körperschaften für die Erwerbung 
des Bauplatzes sind vom Siedler zu bezahlen, soweit nicht 
die Befreiung von denselben ähnlich wie bei den Stadtrand
siedlungen auf Grund der bei den zuständigen Stellen bereits 
gestellten Anträge erreicht wird. Es ist wahrscheinlich damit 
zu rechnen, daß die Type 3 nicht unter diese Vergünstigung 
fallen wird.
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V I I .  Bauausführung. Jeder Siedler ist Bauherr eines bestimmten 
Kleineigenheims der von ihm gewählten Bautype. Die Bauaus
führung erfolgt also auf seine Rechnung und Gefahr. M it jedem 
Siedler wird nach der Verlosung der Bauplätze ein Bauvertrag 
über die Errichtung seines Eigenheims abgeschlossen. Die Stadt
gemeinde w ird zur Treuhänderin bestellt. Sie beauftragt mit 
der Geschäftsabwicklung die entsprechenden städtischen Ämter 
(Arbeitsbeschaffungsamt, Stadterweiterungsamt, Ilochbauam t, 
Stadtpflege). Kosten für diese Tätigkeit entstehen nicht. Die 
Stadtgemeinde wird als Treuhänderin die Gesamtdurchführung 
der Siedlung durch das Bürgermeisteramt und das Arbeits
beschaffungsamt leiten und überwachen lassen. Die Stadt
gemeinde beauftragt mit der Ausführung der gesamten Bau 
arbeiten eine von ihr auszuwählende Architektengruppe, sie ver
gibt im Einvernehmen m it dieser sämtliche in Betracht kom
mende Arbeiten und Lieferungen. Sie weist auch alle Zahlungen 
für Rechnung des Siedlers an. Sämtliche Ein- und Auszahlungen 
auf Rechnung des Siedlers gehen durch die Stadtpflege, so daß 
ordnungsmäßige Abwicklung gewährleistet ist. Die Stadt- 
gemcindc regelt als Treuhänderin den gesamten Geschäfts
verkehr für die Siedler mit den Unternehmern und Lieferanten. 
Unmittelbarer Geschäftsverkehr m it diesen ist dem Siedler nicht 
gestattet. Von den Siedlern jeder Bautype wird ein Vertrauens
mann und ein Stellvertreter und aus diesen ein Obmann berufen. 
Diese Vertretung regelt den Geschäftsverkehr für die Siedler 
mit der Stadtgemeinde als Treuhänderin bindend. Der Siedler 
erhält eine Bauabrechnung.
Um die typenmäßige Durchführung der Siedlung zu gewähr
leisten, können Sonderwünsche und Einsprüche der Siedler, ins
besondere hinsichtlich der Ausführung und Ausstattung der 
Gebäude (m it Ausnahme des Einbaus der weiteren Kammer 
und des Bades) und hinsichtlich der Auswahl der Unternehmer, 
der Materialien usw. grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 
Der m it jedem Siedler nach Einzahlung des Eigenkapitals und 
des Arbeitgeberdarlehens abzuschlicßende Bauvertrag regelt die 
in Betracht kommenden Einzelheiten bis zur Bauabrechnung 
und Übergabe einschließlich seiner eigenen M itarbeit, ferner 
wird die Baubeschreibung als Anlage beigefügt.
V I I I .  Leistungen des Siedlers. M it der Einreichung der Bewer
bung unterwirft sich der Siedler den vorstehenden Richtlinien. 
E r  verpflichtet sich insbesondere zum Abschluß des Bauvertrags 
und des Kaufvertrags m it den noch im einzelnen festzusetzenden 
Vertragsbestimmungen.
E r verpflichtet sich weiter zur Bezahlung des für die gewählte 
Bautype erforderlichen Eigcnkapitals innerhalb 8 Tagen nach 
eingereichter Bewerbung an die Stadtkassc. Zinsen vergütet die 
Stadtgemeinde für den einbczahlten Betrag und für das Arbeit
geberdarlehen nicht. M it der Einreichung der Bewerbung und 
der Bezahlung des Eigenkapitals und des Arbeitgeberdarlehens 
erlangt der Siedler keinen Anspruch auf Zuteilung eines Eigen
heims.
Wenn der Siedler die Bewerbung nach der Einzahlung seines 
Eigenkapitals zurückzieht oder der Bau- oder Kaufvertrag nicht 
abgeschlossen wird, scheidet er als Anwärter auf ein Eigenheim, 
selbst wenn die Zuteilung bereits erfolgt ist, sofort aus. Bei 
Todesfall erfolgt besondere Regelung. Irgendwelche Ansprüche 
auf Schadensersatz usw. stehen dem Ausscheidenden nicht zu. 
Die Stadtgemeinde wird sowohl das Eigenkapital als auch das 
Arbeitgcberdarlchen innerhalb 6 Wochen an die Berechtigten 
ohne Zinsen zuriickbczahlen. Zur Deckung der entstandenen 
Vcrwaltungskosten wird von dem einbezahlten Eigenkapital 
ein Verwaltungskostcnbeitrag bis zu 250 RM  in Abzug 
gebracht.

B . B A U B E S C H R IE B
1. Untergeschoß:
Fundamente in  Beton; Außenwände, Scheidewände bis Sockel
oberkante in Beton; Zwischenwände 10 cm in Schwemm- und 
Backstein in verlängertem Zementmörtel; Böden Waschküche 
in Beton m it gewalztem Glattstrich, Keller Naturboden, ge
stampft; Decken über Untergeschoß in Holzgebälk, teils Dach
pappe und Lehmstrich, teils Streifenböden, unten sichtbar, 6 cm 
Schlackenfüllung, Schwarzkalkverputz, unter Gebälk Isolierung 
m it Dachpappe; Treppe Tannenholz, 85 cm breit, einläufig, 
unverschalt.
2. Erdgeschoß und Dachstock:
Außenwände und Scheidewände bei Typ 1 Holzfachwerk 
(Ständerbau) 15 cm stark, Bimsbeton, außen Schwarzkalk
bestich, innen 1,5 cm starker Gipsputz; bei Typ 2 Bimszement
hohlblocksteine 20 cm stark, außen Schwarzkalkbestich, innen
1,5 cm starker Gipsputz; bei Typ 3 starker Gipsputz. Innen
wände, u. zw. Tragwände in Holzfachwerk m it 10 cm starken 
Schwemmsteinen, Zwischenwände als Plattenwände von Bim s
zement- oder Gipsdielen 5— 7 cm stark. Fußböden durchweg 
tannene Schmalriemenbödcn Ia, 7— 10 cm breit, 22 mm stark, 
ausgenommen Typ 2, Vorplatz und Küche Plattenboden, Typ 3 
in Küche und Bad Plattenboden. Im  Dachraum (unausgebaute 
Kamm er) tannener gefälzter Bretterboden 22 mm stark, im 
Dachdreieck wie vor 18 mm stark. Decken Holzgebälk Isolier
pappe, 6 cm Schlackenfüllung. Treppe Tannenholz 85 cm breit, 
einläufig, Untersicht verschalt (zum Dachdreieck keine Treppe 
und keine Leiter). Kamine Formsteinkamine 20/20 und 14/20. 
Dachrinnen, Abfallrohre, Abdeckung und Dachladcn verzinktes 
Eisenblech. Fensterbänke verzinktes Eisenblech. Dachdeckung 
engobierte Pfannen. Gipscrarbeit außen siehe bei Außenwände, 
innen Wand- und Deckengipsung. Ausnahme: Vorplatz und 
Abort in Schwarzkalkbestich. Keller und Waschküche unver
putzt, nur gekalkt. Dachschrägen in den ausgebauten Räumen 
Gipsbretter 3 cm stark. Glascrarbcit überall einfache Fenster 
m it Vorreiber, ohne Sprossen, ohne Lüftungsflügel; Futter und 
Bekleidungen als Anschlag für spätere W interfenster. Schreincr- 
arbeit Haustüre in Nut und Feder m it Quer- und Bugleiste, 
innere Türen m it 4 Füllungen für Kassenschloß. Fußsockel 6 cm 
hoch ohne Decksockel, Simsen Forchenholz. Kücheneinrichtung 
keine, jedoch Wassersteintürchen. Klappladen keine. Schlosser
arbeit durchweg schwarzes Beschlag und Kastenschloß. Instal
lationen a) Wasser in Küche und Waschküche je 1 Hahnen, 
Anschlußmöglichkeit für Garten vorgesehen, b) Gas siehe unter 
Herde, c) Abort Trockensitz m it Klappe, d) Entwässerung ein 
Waschküchensenkkasten, Bodenleitung von Zementrohren,
e) elektrisch Wohn- und Schlafraum, Küche, Vorplatz, Abort, 
Kammer je 1 Brennstelle auf Putz, in Waschküche wasserdichte 
Arm atur, je 1 Steckkontakt in Wohn- und Schlafraum, keine 
Klingelanlage. Malerarbeiten Ölfarbenanstrich m it Lackzusatz, 
Holzwcrk zweifach, Fenster dreifach, Kalkfarbanstrich in 
(Wolin-)Küche und Abort, Leirafarbanstrich der Decken im 
Wohn- und Schlafraum. Tapezierarbeit Wohnzimmer und 
Schlafzimmer. Wasserstein Terrazzo m it Rückwand. Herde 
kombinierter Küchenherd für Kohle und Gas. Öfen Typ 2 und 3 
im Wohnzimmer. (Aufgestellt von der Architektengruppe.)

C. A U FT R A G

d es  und seiner Eh e frau  geb..............in Stuttgart,
 Straße-Platz Nr. ... (in der Folge kurz als „Sied ler“  be
zeichnet) an die Stadtgemeinde Stuttgart zur Errichtung eines 
Kleineigenheims der Bautype 1, 2, 3.



V e rla n g e n  S ie ausführliche Prospelcfel ü b e r 
zeugen S ie  sich durch Bezug eines M usferstüdces!

J U N O - G A S H E R D
U n b e g re n z te  H a ltb a r k e it ,  sp a rsa m e r G a s v e r 
b ra u ch , g e d ie g e n e  A u s s ta t tu n g  u n d  e in  fo rm 
schönes Ä u fje re  machten ih n  bekann t und  be lieb t.

BURGER EISENWERKE GMBH • BURG (HESSEN-NASSAU)

4. Liefern, und Einsetzen eines 
kleinen Dachaufbaus, 5 Falz
ziegel breit, samt Abdeckung 
m it verzinktem Blech und ein
gesetztem Fenster Mehrkosten etwa 81 RM

Anerkannt! (Unterschriften)

D. F R A G E B O G E N  F Ü R  D IE  B E W E R B U N G  
UM  E IN E  S IE D L E R S T E L L E  

Familienname und Vorname des Mannes / Vor- und Geburts
name der Frau / Tag und Ort der Verheiratung / Geburtstag 
und -ort des Mannes / Geburtstag und -ort der Frau / Sind Sie 
arischer Abstammung? / Erlernter Beruf des Mannes / Jetzige 
Berufstätigkeit des Mannes / Reichsangehörigkeit / Ununter
brochen in Stuttgart wohnhaft (Mann seit . . Frau seit ...) / 
Größe der jetzigen Wohnung (... Zim m er,... Kam m er,... Küche, 
monatliche Miete ... RM ) / Name des Vermieters / Kurzarbeiter 
seit (z. Zt. wöchentlich ... Stunden m it jährlich etwa ...W ochen 
Beschäftigung) / Vollarbeiter seit / Ununterbrochen arbeitslos 
seit / Stellen oder standen Sie schon in öffentlicher Unterstüt
zung und bei wem? / Selbständiger Gewerbetreibender seit / 
Zahl der beschäftigten Angestellten und Arbeiter / Gewerblicher 
Reinertrag (jährlich ... RM  lt. Steuerbescheid vom ...) / Zahl 
der Kinder, darunter im gemeinsamen Haushalt (Vorname und 
Geburtstag, evt. Beruf / Monatseinkommen a) des Ehemanns: 
in Arbeit bei ... seit ... Verdienst ... Arbeitslosen-(Krisen-) 
Unterstützung vom Arbeitsamt wöchentlich ... Laufende Unter-

HEFT 4

Stützung vom Wohlfahrtsam t ... Bezüge von der Invaliden-,
Unfall-, Angestelltenversicherung, Militärversorgung usw........
Sonstiges Einkom m en  b) der Ehefrau: In  Arbeit b e i___
se it Verdienst .... Unterstützung, R en ten  c) sämtlicher
im gemeinsamen Haushalt befindlichen Kinder (Verdienst oder
welche Unterstützung?)  Monats-Gesamteinkommen /
Vermögen sämtlicher Familienangehöriger a) Spareinlagen bei
der ....Sparkasse i n  Festanlage, Kündigungsfrist (Monate)
b) Grundstücke .... c) Sonstiges Vermögen / In  welcher Höhe 
kann die Anzahlung für eine Siedlerstelle geleistet werden a) m it 
eigenen M itteln (unter eigenen M itteln sind nur solche Beträge 
zu verstehen, die dem Bewerber auch tatsächlich zustehen und 
über die er sofort verfügen kann), b) m it fremden M itteln (von 
den Eltern , Geschwistern, anderen Verwandten), c) welches D ar
lehen gibt Ihre Firm a? Zusam m en... / Schulden: Miets- und 
andere Schulden, Gläubiger, Entstchungsgrund und -jahr, usw. 
/ Von wann bis wann haben Sie und Ihre Ehefrau auf dem 
Land gelebt? / Haben Sic und Ihre Ehefrau eigene Kenntnisse 
in landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Arbeiten? Wenn 
nicht, kann Ihre Ehefrau an einem noch cinzurichtenden Kurs 
teilnehmen? / Leiden Sie oder Ih re  Ehefrau oder eines Ihrer 
Kinder an einem geistigen oder körperlichen Gebrechen, an 
einer ansteckenden oder sonstigen das Leben bedrohenden 
Krankheit? / Für Kriegsteilnehmer: W ie lange waren Sie beim 
Heer? W ie lange waren Sie an der Front? Anerkannte Kriegs
dienstbeschädigung (A rt, Erwerbsminderung in % )  / Sind Sie 
Mitglied der N SD A P, SA , SS, N SBO , D A F, N SK O V , RS-IIago
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(s e itM itg l.- N r . ...) / Grund der Bewerbung W ir ver
sichern, vorstehende Angaben vollständig und wahrheitsgetreu 
gemacht zu haben (Unterschrift des Mannes und der Frau).

E . B E W E R B U N G  UM  E IN E  S IE D L E R S T E L L E

W ir, die Unterzeichneten Ehegatten (Name des Mannes, Beruf), 
in Arbeit b e i... (Name der Frau, geborene...) in Stuttgart,
 Straße/Platz ... bewerben uns auf Grund der Richtlinien
der Stadtgemeinde Stuttgart für die Durchführung der Klein- 
eigenheimsiedlung im Reissach, Stadtteil Weilim dorf, um ein 
Eigenheim der Bautype 1, 2, 3. W ir wünschen den Einbau einer 
weiteren ausgebauten Kammer im Dachraum, bei Type 3 des 
Bades.
Das erforderliche Eigenkapital steht uns zur Verfügung. W ir
verpflichten uns, den Betrag von ___ RM  an die Stadtkasse
Stuttgart unter der Bezeichnung „Reissachsicdlung“  ohne be
sondere Aufforderung innerhalb 8 Tagen nach Einreichung dieser 
Bewerbung zu bezahlen. W ir wissen, daß unsere Bewerbung erst 
Berücksichtigung finden kann, wenn dieser Betrag ganz bezahlt 
ist und wenn der Arbeitgeber des Ehemanns, die Firm a —  uns 
ein unkündbares Arbeitgeberdarlchen oder einen unverzins
lichen verlorenen Baukostenzuschuß in Höhe von —  RM  durch 
besondere Verpflichtungserklärung zugesagt und für uns bei der 
Stadtkasse Stuttgart einbezahlt hat. Ferner ist uns bekannt, 
daß die Stadtgemeinde Zinsen 'weder aus unserem Eigcnkapital 
noch aus dem für uns bezahlten Arbeitgcberdarlehen vergütet 
und uns ein Anspruch auf Zuteilung m it der Einbezahlung dieser 
Beträge nicht zusteht. Wenn wir nachträglich unsere Bewerbung 
zurückziehen oder den Abschluß des Bau- oder Kaufvertrags

verweigern, so kann die Stadtgemeinde von dem einbezahlten 
Betrag einen Verwaltungskostenbeitrag bis zu 250 RM  in Abzug 
bringen.
Die Richtlinien für die Durchführung der Kleineigenheimsied
lung und die vorgesehenen Bau typen sind uns bekannt. 
Stuttgart, den (Unterschriften desBetverbers und seiner Frau)

F . A R B E IT G E B E R D A R L E H E N  F Ü R  E IN E  S IE D L E R 
S T E L L E

Die Unterzeichnete F irm a  gibt auf Grund der ihr bekann
ten Richtlinien der Stadtgemeinde Stuttgart für die Durchfüh
rung der Kleineigenlicimsiedlung im Reissach, Stadtteil W e il
imdorf, entsprechend ihrer Zusage dem bei ihr beschäftigten 
 zur Durchführung eines solchen Bauvorhabens
a) ein Baudarlehen in Höhe von .... RM  zu 3 %  Verzinsung und 

3 %  anfänglicher Tilgung gegen Sicherstellung durch Buch
hypothek auf dem Eigenheim nach Vorgang des von der 
Stadtgemeindc durch Kreditinstitute zu beschaffenden Bau 
darlehens und des Darlehens der W ürtt. Landeskreditanstalt,

b) einen verlorenen unverzinslichen Baukostenzuschuß in Höhe 
v o n  RM .

Das Darlehen bzw. der Zuschuß darf nur zum Bau und Erwerb
des Eigenheims für Rechnung des verwendet werden. Der
Betrag wird sofort an die Stadtkasse Stuttgart unter der B e 
zeichnung „Reissachsicdlung“  für Rechnung des einbezahlt.
Wenn der Bewerber als Siedler ausscheidet, wird der einbezahlte 
Betrag zinslos zurückerstattet (s. Ziff. V I I I  Abs. 3 der R ich t
linien). Stuttgart, den  (Unterschrift)

HALLHUBER WERKSTÄTTEN
M Ü N C H E N  13

D IE  ADRESSE
FÜR ERSTKLASSIGE SCHREINERARBEITEN

m V F D  UNTERPUTZ-\J l EL T EL f\ Installations-

entspricht vorbildlich den 
neuzeitlichen Forderungen 
der

A r c h i t e k t e n
W ände bene,unauffällige In
stallationen derZäh le rund  
Strom verteilungsanlagen

U nt e rp  u tz-ZählertafeIn 
U n t e rp utz-Verte ilungstafeln  
U n te rp u tz-A b zw e ig  kästen usw.

Form schön und
zw eckentsprechend

Listenm aterial und Referenzen 
zu Diensten

C H R IS T IA N  GEYER G.M.B.H.
Fabriken NÜRNBERG-S



HEFT 4 DER BAUMEISTER /  APRIL 1935 /  BEILAGE B 77

SIEDLUNG „SCHATZACKER“ IN BASSERSDORF BEI ZÜRICH
Planung und Bauleitung Hermann Schiirch, Architekt B . S.A ., Zürich (siehe Veröffentlichung im Hauptteil)

Die Siedlung—  Siga, Sicdlungs- und Gartenbau-Genossenschaft 
—  wurde gegründet, um die Lebensreform zur praktischen Aus
wirkung kommen zu lassen. Das Unternehmen soll im Sinne der 
geistigen Urheber (Rudolf Müller unter M itwirkung von Werner 
Zimmermann und Paul Enz) keine Selbstversorger-Siedlung 
sein, sondern den im freien Beru f oder in Stellung erwerbenden 
Menschen wieder in  Verbindung m it der Scholle bringen und 
ihn jn it seiner Fam ilie den Segen des Landlebens kosten lassen. 
Dam it der Grundidee keine unnötigen Widerstände erwachsen 
und die Resultate sich nicht in Kompromissen zersetzen, wird 
die Aufnahme eines Siedlers von seinem Bekennen zur geistigen 
und materiellen Lebensreform, welche die W ohltaten des Vege
tarismus und der Enthaltung von Alkohol und Tabak als selbst
verständlich voraussetzt, abhängig gemacht. Sunst herrscht für 
jeden Siedler innerhalb der Grenzen menschlicher Anständigkeit 
volle Freiheit der Lebensauffassung.
Bassersdorf liegt 20 Eisenbahnminuten von Zürich entfernt, in 
etwa 8 Minuten ab Station ist die Siedlung erreichbar. Sie liegt 
auf einer Hügelterrasse ungefähr 485 in ii. M. im Schutze eines 
Nadelholzwaldes. Sie genießt den schönsten B lick  in eine weite 
Tal- und Hügelumgebung und in den Alpenkranz bis zu den 
Wahrzeichen des Berner Oberlandes.
Das Siedlungsgelände m ißt insgesamt 84200 qm, davon sind 
etwa 47000 qm für eigentliches Siedlerland festgelegt, etwa 
11200 qm sind abgegrenzt für den Pachtbetrieb einer biologi
schen Gärtnerei, der Rest m it 8300 qm W ald  und 17600 qm 
Wiesen steht den Siedlern zur Ergebung und zum Spiel und 
für ein projektiertes Schul- und Gemeinschaftshaus zur Vor

F  NATIONAL 1 
K E S S E L

— die modernsten Heizkessel unserer Zeit —
gewähren ihren Besitzern hohen w irtschaftlichen Nutzen!

17 neue Koks- und Kohlen-Kesseltypen
D .R .P .  ang. D .R .G .M .  ang.
fürW arm w asser-  und Niederdruckdampf-Heizungen
vo n  0,95 b is 55,20 m s H e iz flä ch e  fü r  jed enV e rw end un g szw eck

P r o j e k t b e i l a g e n  a u f  V e r l a n g e n  k o s t e n f r e i

N ATIONALE RADIATOR GESELLSCHAFT^
Hersteller der “'S*la n dar dM San i taren Apparate

A u s s t e l l u n g s r ä u m e :  B e r l i n  W 8 , W i l h e l m s t r a 8 e 9 1

fügung. E in  volles D ritte l ist somit zu ideellen Zwecken und 
zur Pflege eines geistig angeregten Gemeinschaftslebens reser
viert. —  Elektrische und Teleplionlcitungen liegen im Boden. 
Die Abwässer der Häuser werden von einer Kanalisation über
nommen.
Finanzierung. Das Grundkapital zeichnete ein Kreis von Ge
sinnungsfreunden durch kleinere und größere verzinsliche E in 
lagen gegen hypothekarisch gesicherte, auf Freiland errichtete 
Schuldscheine, sodann bestehen die Garantieeinlagen der Ge
nossenschaftsmitglieder, ferner die Verpflichtungseinlagen der 
Siedler in rund 10% Höhe ihres Mietsachwertes; auf die Bauten 
selbst tragen außerdem die hypothekarischen Belehnungen im 
ersten und zweiten Rang restlich zur Finanzierung bei. 
Landkosten. Das Siedlerland ste llt sich nach Kostenbefreiung 
des ideellen Wiesen- und Waldreservates und Ehireclinung der 
Erschließung und Werkleitungen auf etwa 5.50 Fr. per qm. 
Mietzinse. Diese errechnen sich aus 6 %  auf Land- und Erschlie
ßungskosten plus 61/2%  auf Eigenbaukosten einschließlich 
Waschküchenanteil. Bei Vollbenutzung der Siedlung wird eine 
mögliche außerordentliche Am ortisation sich zugunsten einer 
allmählichen Mietsenkung auswirken können.
D ie Parzellengrößen für Siedler im Einfam ilienhaus beginnen 
von 900 qm an aufwärts, bewegen sich aber meist um 1400 qm 
herum. Den Dreifamilienhäusern stehen je rund 1500 qm zur 
Verfügung.C5 D

JIdustypen  (siehe Grundrisse und Lageplan):
1. Normales Siedlerhaus (3) eingeschossig, Größe 14,70:7,80 ml: 

5 Zimmer, Küche, Bad, W . C., 60%  unterkellert für Keller,

Die z u v e r lä ß ig e  A u sfü h ru n g
von flachen, gewölbten und stellen Dächern 
sowie die sichere Abdichtung kühner Inge
nieurbauwerke gewährleistet die teerfreie 
Dauerdachpappe

B I T U M I T E K T .
Bitumltekt ist als Dach- und Isolierpappe 
seit 25 Jahren erprobt. Unterrichten Sie 
sich einmal näher.

J . A . B R A U N  #
B i t u m i t e k t w e r k  tjjp
S T U T T G A R T -C A N N S T A T T  A7 E3M S
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W erkstatt, Zentralheizung. Spenglerarbeit in Kupfer, flach 
geneigtes Dach in hellgrünen großen Quarzschieferplatten auf 
Schalung und Dachpappe, Stoßfugen m it gerillten Alum i
niumschindeln unterlegt. Eichenriemen im Wohnzimmer, 
Douglas-Rift in den übrigen Zimmern und Gang. Doppel- 
verglasungs-Drehsehiebefenster im Wohnzimmer. E lek tri
scher Dreilochherd m it Backofen, elektrischer 100-Liter- 
ßoiler, Warmwasserzapfstellen in Küche und Bad, Zentral
heizung. Vom Einbau von Torfmull-Klosetten wurde im 
Laufe der weiteren Bebauung abgegangen, da neuere biolo
gische Erkenntnis den Torfmull als Gemüsedungstoff nicht 
anerkennt. Baukosten: hei rund 500 cbm umbauten Raums 
zu F r. 47.- =  Fr. 23500.-, Monatsmiete etwa Fr. 165.-.

2. Normales Siedlerhaus (4) mit Garageanljau (sonst wie vor); 
Baukosten bei rund 556 cbm umbauten Raums zu Fr. 47. 
=  Fr. 26000.—, Monatsmiete etwa Fr. 180.-.

3. Normales Siedlerhaus (5), jedoch m it Gemeinschafts-Wasch
küche (jedes 6. Normalhaus übernimmt im Untergeschoß, von 
außen direkt zugänglich, die Gemeinschafts-Waschküche). 
Sie ist neben dem Doppeltrog und Einseifetisch, der Aus
schwingmaschine mit Wasserantrieb, Wasch- und Spiil-

KURZBERICHTE
Vorläufiger Aufbau des deutschen Handwerks 
Im  Neuaufbau des deutschen Handwerks ist mit dem Erlaß  
der „D ritten  Verordnung über den vorläufigen Aufbau des 
deutschen Handwerks“  vom 18. Januar 1935 (R G B l, vom 23.1.
1935), die bereits am 24. Januar 1935 in K ra ft getreten ist, 
ein grundlegender Schritt erfolgt. Diese Verordnung hat vor 
allem den sogenannten „großen Befähigungsnachweis“  und die 
„Handwerkskartc“  gebracht. Dam it hat, wie Rcichshandwerks- 
meister W . G. Schmidt betonte, ein Kam pf seinen vorläufigen 
Abschluß gefunden, der über 60 Jahre lang gedauert hat, 1869 
mit der Einführung der Gewerbefreiheit begann und durch 
folgende Etappen gekennzeichnet ist: 1881 Befugnis der Innun
gen, Gesellen- und Meisterprüfungen abzuhaltcn; 1897 Einrich 
tung der Handwerkskammern und Schafl'ung von Vorschriften 
für das Halten von Lehrlingen; 1908 Einführung des „kleinen 
Befähigungsnachweises“  (Vorschrift, daß nur geprüfte Meister 
Lehrlinge halten dürfen); 1929 Einrichtung der Handwerksrolle, 
in die alle selbständigen Handwerker (auch ohne Befähigungs
nachweis) eingetragen werden; 1933 Erlaß  eines Rahmengesetzes 
über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks; 1934 
Erste Verordnung vom 15. Ju n i mit der Bildung der Pfliclit- 
innungen und Kreishandwerkerschaften, Einführung des hand
werklichen Ehrengerichts; 1935 Zweite Verordnung vom 18. J a 
nuar mit der Einführung des Führergrundsatzes bei den Hand
werks- und Gewerbekammern.
Aus der umfangreichen Dritten Verordnung vom 18. Januar 
1935, deren Kenntnis für jeden Handwerksmeister unerläßlich 
ist, seien einige wichtige Bestimmungen erläutert. Nach dieser 
Verordnung ist der selbständige Betrieb eines Handwerks als 
stehendes Gewerbe natürlichen und juristischen Personen ge
stattet, aber nur solchen, die in die Handwerksrolle eingetragen 
sind. Diese wird durch die Handwerkskammer geführt. In  die 
Handwerksrolle sind auch die mit einem Unternehmen des

Bembe-Parkett
S t a b  f u ß b ö d e n

maschine für elektrische Heizung und Antrieb arbeitserleich
ternd eingerichtet. Baukosten bei rund 623 cbm umbauten 
Raums zu Fr. 47.- =  Fr. 29 000.-, Monatsmiete etwa Fr. 165.-.

4. Dreifamilienhaus, zweistöckig (6). Einfam ilientrakt4Zimmer, 
Küche, Bad, W . C., Estrich, Werkstätte, Keller, kombiniert 
m it 2 Zweizimmer-Etagenwohnungen m it je Küche, Bad, 
W . C., Kelleranteil, Gemeinschafts-Waschküche. Spengler
arbeit galvanisiertes Eisenblech, Schwarzschieferdach deut
sche Deckung (krist. Simplonsehiefer) auf Schalung und 
Dachpappe. Zimmerböden in Tannenlangriemen, Kochofen
heizung, Holz- und Kohlen-Badeofen wie im Einfam ilienhaus, 
elektrischer 100-Liter-Boiler in den Zweizimmer-Wohnungs- 
bädern, Zwei-Platten-Rechaud. Baukosten bei rund 880 cbm 
umbauten Raums zu Fr. 43.20 =  Fr. 38000.-, Monatsmiete 
im Vierzimmer-Trakt etwa Fr. 110.-, für jede Zweizimmer
wohnung etwa Fr. 75.-.

5. Zusammengebautes Einfamilienhaus (7, Projekt), einstöckig 
m it ausgebautem Dachstock, 4 Zimmer, Küche, Bad, W . C., 
Keller, W erkstatt, Zentralheizung, Ausführung wie vor. Bau 
kosten bei rund 460 cbm umbauten Raums zu Fr. 43.50 = 
etwa Fr. 20000.-, Monatsmiete etwa Fr. 140. .

Handels, der Industrie, der Landwirtschaft oder sonstiger 
Gruppen der W irtschaft verbundenen Handwerksbetriebe ein
zutragen, in denen in der Regel W aren zum Absatz an Dritte 
auf Bestellung hergestellt oder handwerkliche Leistungen auf 
Bestellung D ritter bewirkt werden (handwerkliche Ncbcn- 
betriebe). In  die Handwerksrolle wird nur eingetragen, wer die 
Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem 
verwandtes Handwerk bestanden hat oder die Befugnis zur 
Anleitung von Lehrlingen in einem dieser Handwerke besitzt. 
Der Meisterprüfung stehen die gemäß der Gewerbeordnung für 
das Deutsche Reich anerkannten Prüfungen (§ 133 Abs. 10) 
gleich. Ausnahmen von dieser Vorschrift sind möglich, z. ß. 
zugunsten von Personen, die in einem Betriebe der Industrie 
eine Ausbildung als Facharbeiter erhalten haben und 5 Jahre 
als solche tätig gewesen sind. W er im übrigen den genannten 
Voraussetzungen für das von ihm hauptsächlich betriebene 
Handwerk genügt, darf in seinem Betrieb auch Arbeiten in 
anderen Handwerken ausführen. Eine juristische Person darf 
in die Handwerksrolle nur eingetragen werden, wenn der Be 
triebsleiter, hei handwerklichen Nebenbetrieben deren Leiter 
den eben angeführten Erfordernissen genügt. Nach dem Tode 
eines selbständigen Handwerkers darf die W itw e den Betrieb 
fortführen. Das gleiche gilt für minderjährige Erben während 
der Minderjährigkeit sowie für den Nachlaßverwalter, Nachlaß- 
pflegcr oder Testamentsvollstrecker während einer Nachlaß
verwaltung, Nachlaßpflegschaft oder Testamentsvollstreckung. 
Nach Ablauf eines Jahres seit dem Tode des selbständigen Hand
werkers ist die Fortführung des Betriebes nur gestattet, wenn 
er von einem Handwerker geleitet wird, der den eingangs ge
nannten Erfordernissen entspricht.
Die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt von Amts wegen 
oder auf Antrag. Über die Eintragung hat die Handwerkskammer 
eine Bescheinigung (Handwerkskarte) auszustellen. Die Ein-

M A I N Z - M E R G E N T H E I W I E R  PA RK ET T  FAB RI K 
G.M.B.H. v o r m a l s  A. BEMBE / BAD MERGENTHEIM 

A n g e b o t e  k o s t e n l o s  und u n v e r b i n d l i c h
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tragung kann nicht erfolgen, wenn binnen einer Frist von vier 
Wochen der Gewerbetreibende oder die gesetzliche Berufsver
tretung von Industrie und Handel gegen die beabsichtigte E in 
tragung Einspruch erhebt. Über die Durchführung des Ein- 
spruchverfahrens und das damit verbundene Beschwerdeverfah
ren bestehen ausführliche Vorschriften. W er entgegen den Be 
stimmungen der Verordnung einen selbständigen Handwerks
betrieb ausübt, kann daran polizeilich verhindert werden. Für 
diesen Fa ll sind auch Geld- und Haftstrafen vorgesehen. 
Besonders wichtig sind die Übergangsbestimmungen. Sie be
zwecken, daß nicht sofort jeder Gewerbetreibende, der die Vor
aussetzungen der Verordnung nicht erfüllt, von dem selbstän
digen Betrieb eines Handwerks ausgeschlossen wird. H ier be
stehen für natürliche Personen unterschiedliche Anordnungen 
je nach dem Datum der Eintragung in die Handwerksrolle und 
dem Lebensalter. Natürliche Personen, die vor dem 1. 1. 1932 
in die Handwerksrolle eingetragen waren, bleiben eingetragen, 
auch wenn sie den Voraussetzungen der Verordnung nicht ent
sprechen; desgleichen Personen, die nach dem 31. 12. 1931 in 
die Handwcrksrolle eingetragen sind und die Voraussetzungen 
der Verordnung nicht erfüllen, sofern sie vor dem 1. 1. 1900 
geboren sind oder bis zum 31.12. 1939 den Nachweis erbringen, 
daß sic den Voraussetzungen der Verordnung nunmehr genügen. 
Natürliche Personen, die, ohne in die Handwerksrolle einge
tragen zu sein, bei dem Inkrafttreten der Verordnung ein Hand
werk als stehendes Gewerbe selbständig betrieben haben und 
dieses gemäß der Gewerbeordnung (§ 14) ordnungsmäßig an
gezeigt haben, sind von Amts wegen in die Handwerksrolle ein
zutragen, auch wenn sie den Voraussetzungen der Verordnung

nicht entsprechen; sie sind bereits vor der Eintragung zur Fo rt
setzung ihres Gewerbebetriebes berechtigt. Die Eintragung ist 
zu löschen, wenn der Gewerbetreibende nach dem 31. 12. 1899 
geboren ist und nicht bis zum 31. 12. 1939 den Nachweis e r
bringt, daß er den Voraussetzungen der Verordnung nunmehr 
genügt.
In  den Fällen, in denen die Ablegung der Meisterprüfung noch 
bis zum 31. 12. 1939 nachgeholt werden soll, sehen die Über
gangsbestimmungen unter Abweichung von den sonst in Frage 
kommenden Vorschriften der Gewerbeordnung eine erhebliche 
Milderung für die Zulassung zur Meisterprüfung vor. In  diesen 
Fällen darf nämlich die Zulassung zur Meisterprüfung nicht von 
dem Nachweis einer ordnungsmäßigen Lehrzeit oder von der 
Ablegung einer Gesellenprüfung abhängig gemacht werden. 
Der Grundgedanke der Verordnung, der darauf hinausläuft, daß 
in Zukunft das Bestehen der Meisterprüfung die Voraussetzung 
für den selbständigen Betrieb eines Handwerks als stehendes 
Gewerbe bilden soll, ist wärmstens zu begrüßen und entspricht 
langgehegten Wünschen des Handwerks. a.

Reichsbürgschaften fü r  den Kleinwohnungsbau 
Die Deutsche Bau- und Bodenbank hat seit dem Erlaß  der 
neuen Bestimmungen für die Übernahme von Reichsbürg
schaften vom 28. Februar 1934 die Übernahme von Bürgschaften 
für nachstellige Hypotheken im Betrage von 24632860 RM  be
schlossen. Der Bauwert der dam it geförderten Bauvorhaben 
beträgt ohne Grund und Boden schätzungsweise 68676852 RM . 
Erstellt werden dabei 6671 Mietwohnungen und 3009 Eigen
heime. «.

Bauhaus Tapeten
Qualität u. Preiswürdigkeit 

lind ihre Kennzeichen!

Bauhaus T«

INS ERATE im „Baumeister“ haben Erfolg! |

Universal - H o l z -  Imprägnierung 
gegen F eu er, H o lz fä u ln is ,
Hausschwamm, H olzw urm .

V e r la n g e n  S ie  S p e z ia lau g eb o t u n te r  A n g ab e  
d er zu im p räg n ie ren d en  F lä c h e n

gar. frei v. Wasserglas ” EMILGA” EmUH. Stgt.-Bad Cannstatt

ParatectKalt-lsolieranstriche
zur Iso lie ru n g  v o n  G ru n d m a u e rn , Fu n d a m e n te n  usw .

Paratect-Mörtelzusatz
zum  W a sse rd ic h tm a ch e n  v o n  M ö rte l u. B e to n  g le ich  be im  A n m ach en .

Paratect-Schnelldfchter
zum  so fo rt. A b d ich te n  v .W a sse re in b rü c h e n  in  K e lle rn ,T u n n e ls  usw ., 
ohne das W a s s e r  abzupum pen . K o s te n l. A u fk lä ru n g ssch r if t  53 v .  der 
Paratect Chem ische Ges. m .b.H., Werk Borsdorf b.Lzg.

D i e  n e u e n  B n u l i m i s - T n p e l e n  3 5 .  B a u h a u s - T a p e t e n  s in d  W e g w e is e r  d e s  g u t e n  G c- 
s c h n i a c k s .  L a s s e n  S ic  s ic h  i n  d e r  T u p c t c n h a n d l u n g  d a s  n e u e  B a u h a u s m u s t e r b u c h  35 
v o r lc g e n .  R o ll e  v o n  ü .6 0  b is  1 .0 9  R M . N u r  e c h t  m i t  d e m  W o r t  „ B a u h a u s “  a m  
R a n d e  j e d e r  R o l l e .  B e a c h t e n  S ie  a u c h  d ie  K o l l e k t io n e n  „ W e i m a r “  u n d  „ M a y “ .
T A P E T E N F A B R I K  R A S C H  / B R A M S C H E
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M inisterielle Erläuterungen zu den Bestimmungen fü r  die Gc- 
währung von Reichsbiirgscliaften fü r Kleinivohnuilgsbaulen 
Der Reichswirtschaftsminister und Preußische Minister für 
W irtschaft und Arbeit hat unter dem 24. Oktober 1934 ein 
Rundschreiben erlassen, das sich über die auf Grund der neuen 
Bestimmungen vom 28. Februar 1934 für die Übernahme von 
Reichsbürgschaften gesammelten Erfahrungen ausläßt und 
wichtige Hinweise darüber gibt, nach welchen Gesichtspunkten 
in Zukunft bei der Übernahme von Reichsbürgschaften ver
fahren werden soll. Besonders erfreulich ist dabei, daß insbe
sondere der Kleinhirns- und Einfam ilienhausbau  bei der Be 
willigung von Reichsbürgschaften eine bevorzugte Behandlung 
erfahren soll. Anträge für die Gewährung von Reichsbürg
schaften für städtische Großbauten werden in Zukunft hinter 
solchen für Flachbauten zurückgestellt werden. H infort können 
Reichsbürgschaften für Geschoßbauten in der Regel nur noch 
dann in Aussicht gestellt werden, wenn es sich um Bauvorhaben 
mit bis zu höchstens drei Vollgeschossen handelt. Sollte in dem 
einen oder anderen Falle eine Gemeinde aus städtebaulichen 
Gründen ein besonderes Interesse an der Errichtung eines Bau 
vorhabens mit einer größeren als der angegebenen Zahl von 
Geschossen haben, so müßte dies ausführlich begründet werden, 
wobei die Begründung m it der Ausfüllung einer Baulücke nur 
dann als stichhaltig anerkannt werden soll, wenn diese im 
Stadtkern (also nicht in Außengebieten) liegt.
Zur Förderung des Einfam ilienhausbaus ist die frühere Bestim 
mung, daß ein Bauvorhaben, für welches die Übernahme einer 
Reichsbürgschaft beantragt wird, mindestens vier Einfam ilien
häuser oder Wohnungseinheiten umfassen soll, fallen gelassen
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worden. Der Reichswirtschaftsminister strebt aber an, daß 
Bauvorhaben m it weniger als vier Einheiten m it H ilfe von 
Eaiulesbürgschaften gefördert werden sollen, wie dies z. B . für 
Sachsen bereits zutrifft.
Das Rundschreiben des Reichswirtschaftsministers nimmt dann 
des weiteren zu verschiedenen Bedenken Stellung, die gegen 
die Form  der Reichsbürgschaft vorgebracht worden sind. So wird 
festgestellt, daß die Form der Reichsbürgschaft als gewöhnliche 
Bürgschaft m it den Aufsichtsbestimmungen für die Geldgeber 
vereinbar ist. Die Bürgschaft wird ferner nur für solche Hypo
theken übernommen, die auf Reichsmark lauten. Fü r Goldmark
hypotheken kann eine Bürgschaftsübernahmc aus grundsätz
lichen Erwägungen nach wie vor nicht erfolgen. AufrechL- 
crhaltcn werden auch die Bestimmungen über die Kündbarkeil 
der durch das Reich verbürgten Hypotheken, die grundsätzlich 
Tilgungshypotheken sein müssen. Eine Kündigung kann also 
im wesentlichen nur dann erfolgen, wenn der Schuldner seine 
Verpflichtungen nicht erfüllt oder in Vermögensverfall gerät. 
Das gilt auch für Darlehen, die grundbuchlich im vorhergehen
den oder gleichen Rang wie das zu verbürgende Darlehen ge
sichert sind.
Auf das Eigenkap ital, das nach den Bürgschaftsbestimmungen 
mindestens in der Höhe des Wertes des aufgeschlossenen 
Grundstücks nachgewiesen werden muß, kann das dein Bau
herrn von anderer Seite zur Verfügung gestellte Fremdgeld nach 
wie vor nicht angercchnet werden. Ferner können Darlchens- 
oder Zuschußmittel, die von der öffentlichen Hand gewährt 
werden, auf das Eigeukapital angerechnet werden.
Die Entscheidung über die Anträge auf Bewilligung von Reichs*
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Godesia-,, D r ill in g e ' ‘ sind H e iß w asse rap p a ra te  fü r  Bad .zen- 
t ra le  W a rm w asse rve rso rg u n g  u n d  fü r a lle  gew erb l. Zw ecke

l i i
/ U lö rm c und K<j!4*e

L ino leum

Bitum enfilz
fm m m M  » gerkotekt «

in D e c k e n /  Fußböden und 
^  LUänden.

Verlangen Sie b iße ausführliche Druckschriften.

/ M C K H  A N  N  u. C O ,/  B I E L E F E L D .
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bürgschaften trifft der Bürgschaftsausschuß bei der Deutschen 
Bau- und Bodenbank. Der letzteren ist die Erhebung folgender 
Gebühren zugestanden worden: eine einmalige Gebühr von 1%  
des zu verbürgenden Darlehens für die Prüfung des Antrages 
(Erhebung in drei Raten, nämlich 0 ,3%  bei Einreichung des 
Antrages, die auch bei Ablehnung des Antrages fällig werden; 
0 ,3%  bei Vorlage des Prüfungsberichtes beim Bürgschafts
ausschuß; 0 ,4%  vor Aushändigung der Bürgschaftsurkunde, 
insgesamt mindestens 30 RM ) sowie eine jährliche Gebühr von 
I °/ou (F ‘S ursprünglich verbürgten Darlehens bis zur Erledigung 
der Reichsbürgschaft. «.

B Ü C H E R E IN L A U F
A n  d ie s e r  S te l l e  e r f o l g t  e in e  e in f a c h e  A u f z ä h l u n g  d e r  d e m  „ B a u m e i s t e r 4* z u r  B e s p r e c h u n g  
z u g e h e n d e n  N e u e r s c h e in u n g e n ,  o h n e  d a ß  d a m i t  e in  W e r t u r t e i l  a u s g e s p r o c h e n  s e in  s o l l .  —  
E in e  s p ä te r e  b e s o n d e r e  B e s p r e c h u n g  e in e s  T e i le s  d e r  V e rö f f e n t l i c h u n g e n  b e h ä l t  s ic h  d ie  
S c h r i f t l e i t u n g  v o r ,  o h n e  e in e  V e r p f l i c h tu n g  d a z u  a n z u e r k o n n e n ,  s o w e i t  e s  s ic h  u m  u n v e r 
l a n g t e  Z u s e n d u n g e n  h a n d e l t .

Hauser, W a lte r ,  und Zimmcrmann, I la n s ,  Gaswt'iscr fü r  A rch ite k te n  und 
G ase in rieh te r. 4. A u fl. 96 S . 8 ° m it  zah lre ichen  A b b ild g n . G as 
ve rb rau ch  G .m .l) .  I I . ,  B e r l in  W  30. G eh . M . 2.20.

Bauivcttbcwerbe. H rsg . vo n  E .  D eines und F r .  H e id t .  H e f t  72: Altstadt
sanierung in Frankfurt a. M . 28 S . gr. 4 ° m it  zah lre ichen  A b b ild .
G . B ra u n , K a r ls ru h e  i. B .  Geh. M . 1.80.

Bayerischer Heimatschutz, Z e its c h r if t  des I). Lan d e sve re in s  fü r  H c im at-  
schutz und des V e re in s  fü r  V o lk sk u n s t  und V o lk sk u n d e , M ünchen . 
30. Ja h rg .  (1934). I V ,  119 S . 4" m it 91 A b h . B a y e r .  1 .andesverein 
f i ir  H e im a tsch u tz  E . V . ,  M ünchen .

Belastungen und Beanspruchungen im Hochbau (Stahl, Holz und Mauer
werk). 14., b e rich tig te  und  m it  neuen  E r la s se n  versehene Ausgabe. 
62 S . 4 ° m it 5 A b b . W ilh e lm  E r n s t  &  Soh n , B e r l in .  Geh. M . 2.—  
(Pa rt ie p re ise  M . 1.83 b is M . 1.50).

Bestimmungen fü r  die Ausführung von Bauwerken aus Holz im Hochbau. 
G ü lt ig  ab 1. Sep tem b er 1933. 2. A usgabe . 14 S . 4". W .  E rn s t  &  Soh n , 
B e r lin . Geh. 60 P fg . (P a r lic p re is e  55— 48 F lg .) .

Daque, E d g a r ,  Urwellkunde. Süddeutschlands. M it einer allgem einen 
geologischen E in fü h ru n g . V H .  174 S . 8 °. C. H .  B eck , M ünchen. 
G eh . M . 3.50, L n .  M . 4.80.

Deutsche Werkstättcn-Möbel. B i ld b u c h  1935. 80 S . L e x .-8" m it  95 A b i).
D eu tsche  W e rk s tä tte n  A .-G ., H e lle ra u . K a r t .

Din-Normblatl-Verzeichnis 1935. 260 S . 8 °. B e u lh - V e rlag , Be r lin . 
K a r t .  M . 3.50.

Friederick, K a r l,  Das Ulmcr Münster. (S am m lu n g  ..D e r E ise rn e  H a m 
m er“ .) 32 S . 8 ° m it  32 B ild e rn . K .  R .  L an g cw ic sch c , K  einigstem i.T .  
K a r t .  90 Pfg .

Gcrfcldl, D r. E w a ld ,  Das Krankenhaus und seine Betriebsführung. E in  
Hand- und N ach so h lag cb uch  üb e r B a u , E in r ic h tu n g  und  B e tr ie b  
der K ra n k e n a n s ta lte n  in G esetz , V c rw a ltu n g s rc ch t und R e c h t 
sprechung. V I I I ,  110 S . gr. 8 ° m it  3 A b b . G u s ta v  F isch e r, Je n a . 
K a r t .  M . 5.40.

Hempel, H e lm u t, Vermeidet Mängel im Wohnhaushaul E in  B u c h  w a r 
nender B e isp ie le . V I ,  174 S . 8" m it 124 A b b . F r i t z  E isem an n , 
Be rlin -Z eh lend o rf. K a r t .  M . 3.85.

Jaeger, P a u l, Anleitung fü r  Arbeitsvorschriften von Malerarbeiten u n te r 
Bevo rzu g u n g  vo n  A n s tre ich m ittc ln  aus in län d isch en  R ohsto ffen . 
50 S . 8 ° m it  16 A b b . S in o lin  G .m .b .H . ,  S tu t tg a r t .  Geh. M . 1.20. 

Klein, A lex an der, Das Einfamilienhaus. (W o h n b a u  un d  S tä d te b a u  B d .  1) 
V I I ,  130 S. 4" m it  450 A b b . Ju l iu s  H o ffm an n . S tu t tg a r t .  K a r l .  12M . 

Knipfcr, D r.- Ing . e. lu , Der zivile Luftschutz. O tto  S to llb e rg , B e r lin . 
Knüll, P ro f. K a r l,  und Schönemann, K a r l ,  Die Darstellung von B au

zeichnungen im Hochbau. 2. A u fl. X .  98 S . 4 ° m it zah lre ichen , teil* 
fa rb ig en  A b b . und T ab e lle n , sow ie  1 (fä rb .) F a lt ta fc l.  I I .  K re tschm er. 
G örlitz-B iesn itz . K a r l .  M . 4.50.

Kreß, F r i tz ,  Was kostet mein Holzhaus? 42 S . 8 ° m it  45 A b b . A rb e its 
gem einschaft l lo lz ,  B e r l in .  G eh . 90 P fg .

Lindls Auto-, Verkehrs- und Stadlplan von München. 111. T e x th e ft , 68 S.
gr. 8 "; m ch rfa rb . P la n  75:100 cm . J .  B . L in d l ,  M ünchen . G e h .M . 1.80. 

Merkbuch für 1935 des Reichsverbandes des Deutschen Baugewerbes.
6. Ja h rg a n g . 223 S . K a le n d a r iu m  un d  T e x t ,  33 S . N o tizp ap ie r. 
Verlagsges. R .  M ü lle r  m . b. H .,  E b e rsw a ld e . L n .  M . 1.65.

Paul, D r . B ru n o , Die Trockenlegung der Zuidersee u n d  w as  können w ir  
fü r  d ie L a n d g e w in n u n g  in  D eu tsch lan d  d araus le rn e n ?  61 S . 8" m it  
25 A b b . Verlagsges. R .  M ü lle r  in . b. H . ,  Eb e rsw a ld e . K a r t .  M . 1.60. 

Rechts- und Steuerhandbuch fü r  den Haus- und Grundbesitz. Im  „Lo sen-  
B la t t- S y s te m “ . H e rau sg . v .  H .  L u c h te r lia n d  ti. D r . iu r . C. M ölders.

«Johns S c h o rn s te in tü r . das  
V o rb ild  a l le r  S c h lie ü z w a n g tü re n ,  
s ch ü tz t v o r B ra n d s ch ä d e n , w e il d e r  
S ch lüssel n u r abgezog en  w erd e n  
kann , w enn d ie  T ü r  ordnungsgem äS  
geschlossen is t. Von B a u fa ch le u te n , 
s ta a t l.  und s tä d t. B ehörden b e v o r
z u g t. Aus S -M -S ta h lb le c h , fe u e r 
s ic h e r. u nbed ing t z u v e rlä s s ig , d ich t 
s ch ließ en d , m it s e it lic h  zu  ö ffn en 
d e r o d e r h e ra b fa lle n d e r  In n e n tü r, 
auch in g a s d ic h te r  A usführung  fü r  
S c h u tz rä u m e . P ro s p e k t S 5 5  und 
Angebot kosten los .

J .  A . J o h n  A . - G .  E r fu r t

B e i allen Anknüpfungen jediveder A rt au f Grund der Anzeigen in  
unserem Blatte wollen S ie  sich bitte a u f den „Baum eister“  berufen

R o lla d en  in a lle n  
G rö ß en  und A rte n
beziehen S ie  v o r te ilh a f t  vo n  der 
L  a  d  c n  - S  p e z i a  1 f a b r i  k . 
V e r lan g e n  S ie  u n ve rb in d lich  e in  
S o n d e ran g eb o t fü r  R o ll- n . K la p p 
lad en  vo n

W ILDEu.SPIETH O-Eßlingen  
a .Neckar, P lo ch in g e rS tr . 156
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X I V  und  19 A b te ilu n g e n  vo n  1— -50 S . U m fa n g . 8 °. H e rm a n n  
L u c h te rb a n d , B e r l in  N  24. I n  Le inen-K Iem m -M ap p c M . 7.50. 

Richter, H e lm u t , Landhäuser, Gärten, Wochenendhäuser. 79 S . 4 ° m it 
187 A b b . W c n d t  &  M a tth e s , B e r l in .  K a r t .  M . 1.50.

Scheel, H a n s , Der Rau-, Kunst- und Konslruktionsschlosser. 413 S . 4 ° 
m it  üb e r 800 Ph o to s  u n d  Ze ichnungen  und  30 A u s lcg c ta fe ln  m it  
K o n s tru k t io n sb lä tte rn . Ju l iu s  H o ffm an n , S tu t tg a r t .  L n .  28 M . 

Schocnichen, W a lth e r ,  Urdeulschland. D eu tsch lan d s  N atu rschu tzgeb ie te  
in W o r t  u n d  B i ld .  Z w e i B ä n d e  m it  je  12 L ie fe run gen . L ie fe ru n g  1— 3. 
J e  24 S . T e x t  m it  18— 26 A b b ., je  8 e in farb . K u n s td ru c k ta fe ln  und 
1 F a rb ta fe l.  4 °. J .  N e u m an n , N eu d am m . Je d e  L fg . 2 M ., jed e r 
B a n d  24 M a rk .

Seckcr, H a n s  F . ,  Gebaute Bilder. G run d lag en  fü r eine kom m ende W a n d 
m alere i. 169 S . 4" m it  93 A b b . A tla n tis-V e rla g , B e r lin . L n .  12 M . 

Seidel, D r.- Ing . E r ic h ,  Der Holzbau in der Siedlung. D r it te ,  erw . A u fl.
50 S . 8 ° m it  60 A b b . A rbe itsg em e in sch aft H o lz , B e r lin . G eh . 80 P fg . 

Technik und Verkehr. B e iträ g e  zur Lö su n g  der deu tschen  V e rk e h rs 
frage. V o rträ g e  an lä ß lich  der H a u p tve rs a m m lu n g  1934 der R T A .  
V I I ,  64 S . 8 °. V D I- V c r la g ,  B e r lin .

Oberwasser, W . ,  Von M aß und Macht der alten Kunst. X I I I ,  140 S . 4 ° 
m it 20 A b b . im  T e x t  und 16 T a fe ln . H e itz  &  Co., S t ra ß b u rg  i. E .  
(K e h l  i. B . ) .  G eh . M . 8.50.

1 Vcgelc. P ro f . D r.- In g . H . ,  Tunnelbau. (S lg . G öschen  B d .  1087.) 139 S.
kl. 8 ° m it  98 A b h . W .  de G ru y tc r  &  Co., B e r l in .  L n . M . 1.62.

Der Wiederaufbau von Ocschelbronn. (S o n d e rh e ft 73 der , ,B a u - W e t t 
bew erbe“ .) B e a rb . vo n  K .  U tz , L a n d ra t  W e n z , A . B ru n is ch , I I .  E .  
L an g . 38 S . 4 ° m it  25 A b b . G . B ra u n .  K a r ls ru h e  i. B .  K a r t .  2 M . 

Zimnierle, D r . Lu d w ig , Das Miet- und Wohnrecht im Reich und in 
Preußen. (H an d b ü ch c re i des W oh nungsw esens, H e f t  12.) 112 S . 8 °. 
Verlagsgesc llschaft I I .  M ü lle r  m . b. H .,  Eb e rsw a ld c . K a r t .  M . 2.50.

O F F E N E  P R E IS A U S S C H R E IB E N
Bayreuth. Die Hauptamtsleitung des nationalsozialistischen 
Lehrerbundes veranstaltet einen Wettbewerb zur Erlangung 
von Entwürfen für zwei monumentale Außenplastiken am Haus 
der deutschen Erziehung in Bayreuth. Zugelassen sind alle Bild-

Unterboden D.R.G.M.Nr.1275323 • D.R.P.a.
früher bezugsfertig

Isokork ist d ie  la n g g o ju cK fe  ie rtig e  L in o leu m -U n te r la go , durcK 
d ie  w ocLen la ng e  T ro cke n ie ife n  fü r E s lr icLe  e ingespart werden.

ISokork beste llt aus dem  hochelastischen K o rk  und  B itum en, dem  
bekan n ten  Iso lierm ittel g e g e n  Feuchtigke it.

D r u c k s c h r i f t e n  u n d  M u s t e r  b e r e i t w i l l i g s t  d u r c h  d ie

DEUTSCHE LINOLEUM-WERKE A.-G., BIETIGHEIM - WURTT.

haucr, die arischer Abstammung und Mitglieder des Bundes 
Deutscher Bildhauer sind. Einlieferungstermin ist der 23. Mai 
1935. Preise: zwei zu je 1200 M., zwei zu je 900 M. und zweimal 
10 Ankäufe zu je 230 M.
Breslau. Einen Wettbewerb für den Neubau einer Parkgaststätte 
schreibt die Stadt Breslau unter den mindestens ein Ja h r an
sässigen, der Reichskammer der bildenden Künste angehörigen 
Architekten aus. Preise: 1000, 800, 600 M. und 6 Ankäufe zu 
je 300 M. Einlieferungstermin 15. Ju n i 1935. Die Unterlagen 
sind durch das Hochhauamt I, Blücherplatz 16, 3. Stock, 
Zimmer 326, gegen Erstattung der Unkosten von 1 M. zu 
erhalten.
Frankfurt a. M . Die Stadt schreibt unter allen in Deutschland, 
im Saargebiet und im Freistaat Danzig ansässigen Architekten 
einen Wettbewerb aus für eine Hauptbücher ei, in der die drei 
Frankfurter Büchereien vereinigt werden sollen. Für drei Preise 
und vier Ankäufe sind 15000 M. ausgesetzt. Die Unterlagen sind 
gegen 3 M. vom Frankfurter Bauam t, Rathaus Südbau, Beth- 
mannstraßc 3, Zimmer 208a, zu erhalten. Einlieferungsfrist 
15. Mai 1935.
Freiburg i. B . Die Städtische Siedlungsgesellschaft plant eine 
Mustersiedlung im Möslewald, der durch den Arbeitsdienst zu 
einer Parkanlage umgewandelt wurde. 30 Architekten wurden 
zur Eingabe von Entwürfen aufgefordert. Die Finanzierung der 
Bauten wird dadurch erleichtert, daß die Siedlungsgesellschaft 
nicht nur die erste Hypothek, sondern auch eine zweite bis zu 
30 Prozent der Gesamtbaukosten gewährt, so daß der Bauherr 
nur die restlichen 30 v. II.  aufzubringen hat.
Stettin. Die Gauleitung Pommern der N SD A P , Abteilung 
Kriegsopferamt, schreibt einen Wettbewerb um Entwürfe für

W E T T B E W E R B  
Z U R  E R S C H L IE S S U N G  D E R  G E W A N N E  

I IE R B E R G A C K E R  U N D  S T E R N E N S C H A N Z  
D E R  S T A D T  W E IL  A M  R H E IN

D ie S ta d t  W e i l  a. R h e in  schre ib t u n te r den in O b e rb ad en  e in sch ließ 
l ic h  der K re is e  F re ib u rg  und  K o n s ta n z  ansäss igen se lb ständ ig en  A r 
ch itek te n , d ie se it dem  1 .11 .34  in  dem  obigen G e b ie t  w o h n h a ft  sind  
und  der R c ich sk a m m e r der b ildenden K ü n s te  oder dem  N .S . B .D .T .  
angeboren , e inen s täd tebau lichen  W e t t b e w e r b  aus.
D ie  B e a rb e itu n g  u m fa ß t die E rsc h lie ß u n g  u n d  G e s ta ltu n g  der a u f 
hohem  R h e in b o rd  gelegenen G ew an ne  H e rb e rg a ck e r  un d  S lc rn en -  
schanz u n d  d ie  R eg e lu ng  der V c rk c h rs ve rh a ltn is s e  am  S tra ß e n k re u z  
d er A d o lf-H itle r-  und  H a lt in g c r  S t ra ß e  (R c ic lis s t r a ß c  3).
Das Preisgericht haben  übernom m en:

1. B ü rg e rm e is te r  Heimes als V o rs itz e n d e r,
2. A rc h ite k t  B .D .A .  Preschany,
3. O b e rb a u ra t  D r . Schlippe, F re ib u rg  i. B r . .
4. R e g .- B au m str . Schumacher, C h ef des S ta d tp la n b ü ro s , B a se l,
5. S ta d t r a t  R e k to r  Rahäuser.

A ls  Ersatzpreisrichter sind b es tim m t:
1. S ta d tb a u ra t  Riolte, L ö rra c h ,
2. S ta d t r a t  Mehlin-Hodel.

M it  der Vorprüfung is t b ea u ftra g t:
S ta d t in g e n ie u r  Bilsch,

Für Preise und Ankäufe stehen insgesam t B M .  4 800.—  zu rV e rfü g u n g  
und  zw a r:

e in erster P re is  vo n  . . . .  B M .  1 500.—  
ein zw e ite r P re is  vo n  . . . B M .  1 000.—  
zwei d r itte  P re ise  vo n  je  . . B M .  750.—  
w e ite re  A n k ä u fe  vo n  zusam m en 800.—

D ie  A rb e ite n  s ind  b is 15. M ai d. J .,  nachmittags 18 Uhr, a u f  dem  R a t 
haus in  W e i l  am  R h e in  abzu lie fe rn  oder b is zu d iesem  Z e itp u n k t  bei 
der P o s t  e inzulie fern .
Weil am Rhein, den 27. F e b ru a r  1935

D E R  B Ü R G E R M E I S T E R

DLw
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JBi. säurebeständig -wasserdicht 
¡y  teer- u. benzolfrei-elastisch 
m , kalt, streichbar-schnelltrocknend 
'ÄkVon der Reichsbahn zugelassen

W unnersche
Bitumenwerke
G.mb.H.Unna’/W.

Parken nicht teuer!
aus e inhe im isch er 
E i c h e  und  B u c h e  
erzeugt b i l l ig e r  
w ie a u s lä n d .H o lz 
fu ßb odenarten .

Sch ön , unbegrenzt d au e rh a ft, 
fugen d ich t. A nsp ru chs lo se  U n 

te rlag e  w ie  B a lk e n la g e r , a lte  
H o lzd ie lu ng ,, B e to n b o d en , 

E s tr ich b o d en .

Parkettfabrik Ravens
burg /  Carl Sterkel

T e l .2051 / R a v e n s b u r g - M .

ein Provinzial-Elirenm al (1er Gefallenen des Weltkrieges aus. 
Zugelassen sind alle in Pommern geborenen oder ansässigen 
reichsdeutschen Architekten und Bildhauer, die Mitglieder im 
Fachverband der Reichskammer der bildenden Künste sind. 
Außerdem sind 11 auswärts wohnende Architekten und B ild 
hauer besonders eingeladen worden. Preise: 1500, 1000, 750, 
500, und fünf Ankäufe zu je 250 M. Einlieferungstermin ist der 
30. April 1935. Die Unterlagen sind gegen Voreinsendung von 
3 M. von der Gauleitung d erN SD A P, Abteilung Gaupropaganda, 
Stettin, Lindenstraße 1, zu erhalten.
Stuttgart. Der Kreisverband und die Kreissparkas.se schreiben 
einen Wettbewerb um einen Neubau des Kreismessungsamlcs 
und der Zweigstelle der Kreissparkasse unter den im Stadtbezirk 
Stuttgart und im Bezirk Stuttgart-Am t wohnhaften Architekten 
aus, die Mitglieder der Reichskammer der bildenden Künste 
sind. Die Unterlagen können gegen eine Gebühr von 5 M. von 
der Kreispdoge, Stuttgart, Ernst-Weinstein-Str. 39, bezogen 
werden.

E N T S C H IE D E N E  P R E IS A U S S C H R E IB E N
Berlin . Im  Wettbewerb um den Schinkelpreis 1935 wurden fol
gende Preise zuerkannt: Auf dem Gebiete des Hochbaues: E n t
wurf zu einem deutschen Volksmuseum der Staatspreis und die 
Schinkelplakettc dem Rgbmstr. H . A. Lo tt-Berlin ; auf dem 
Gebiete des Wasser- und Straßenbaues: En tw urf für eine Ta l
sperre der Staatspreis und die Schinkclplakette dem Rgbf. II.  
Baumann, Hamburg; auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues: 
Umgestaltung der Bahnanlagen bei W unstorf der Staatspreis 
und die Schinkelplakette dem Reichsbahnbauführer K l. B. Hauff, 
Altona.
Berlin . Im  Ideenwettbewerb für die Erlangung von Entwürfenc5 D

zu zwei Torpfeilern am Haupteingang der Dietrich-Eckart- 
Freilichtbühnc erhielten den 1. Preis Bildh. K . Frick-München, 
den 2. Preis Bildh. Jos. Walz-Rottenburg a. N ., den 3. Preis 
Bildh. T. Fiedler-München.
Braunschweig. Im  Wettbewerb für die Gestaltung einer Platz
anlage im M ittelpunkt der Gemeinschaftssiedlung Braunschweig- 
Lehndorf erhielten den I.  Preis Reg.-Bmstr. a. D. H . Borkowsky- 
Kassel, den 2. Preis Reg.-Binstr. G. Gsaenger-München. Ange
kauft wurden die Entwürfe von Prof. D r. Vetterlein-Hannover,
F . Rusche-Bremen und E . Marchand-Stadtoldendorf. 
Darmstadt. Im  Wettbewerb Landschulen für Hessen, den das 
hessische Staatsministerium ausgeschrieben hatte, erhielt Arch.
H. A. Schäfer, Berlin-Düsseldorf, den 1. Preis.
Düsseldorf. Im  Wettbewerb für die Gestaltung eines Straßen- 
durchbruchs erhielten den 1. Preis Arch. Heuser und Hentrich, 
den 2. Preis II.  N. Schröder. Angekauft wurden die Entwürfe 
von Prof. F. Becker und A. Borns, Dr.-Ing. J .  Beukert, W . Esch- 
inann und G. A. Munzcr.
Essen. Im  Plakatwettbetverb zum Reichsberufswettkampf der 
deutschen Jugend erhielten den 1, Preis der Student Freres 
und den 2. Preis Student Mehlers zur weiteren Berufsausbil
dung an der Folkwang-Handwerkerschule in Essen.
Freiburg i. B . Im  Wettbewerb Erwerbshäuser der Siedlungs
gesellschaft erhielten den 1. Preis Arch. Reg.-Bmstr. a. D. B . 
Bielxler-München, den 2. Preis Arch. Dipl.-Ing. A. Giese-Frei
burg i. B ., den 3. Preis Arch. Reg.-Bmstr. a. D. P. Ritter- 
liauser-Freiburg i. B ., den 4. Preis Arch. Reg.-Bmstr. A. Wolf- 
Freiburg i. B . Angekauft wurden die Entwürfe von Arch. Ph. 
Müller, M itarbeiter A. Vieser-Freiburg i. B ., sowie von Arch.
G. Schröder-Freiburg i. B .

FIX»
B i t u m e n - S c h u n a n s t r i i
f ü r  B e t o n ,  E i sen,  O a c h p a  p f

Vossit-
Asbest-Zementplatten, -Rohre 
Wellplatten /  Dachschiefer

VOSSEN & CO. G.m.b.H. Asbestzementwerk 
Neuß am Rhein

Bequemes, schnelles und sicheres Festklam- 
mern der Putzbretter. Durch die Verstellber- 
keil sind weder Unterlagen noch Keile nSllg. 
Universelle Verwendung u.a. auch beim Ge
rüstbau (Befestg. d. Schutterwehren). Erheb
liche Lohnersparnis, da künftig nur 'I, der 
bisher verw. Zeit erforderlich.
Elngetührte Vertreter allerorts gesucht. 
Ruhrtaler Nieten- und Schrauben- 
W erke G. m . b. H ., H a ttlngen /R uhr

Ilnrm onika-Türenfabrik „Däm on“ Hugo Becker, N eum 5nslcri.II. 
Älteste Spezialfabr. v. Harm.-Schiebetüren u.Trennwänden i. Spertholz, Filz u. Kunstleder
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Hamburg. Im  Wettbewerb der Arbeitsfront unter stellungslosen 
Architekten und Bautechnikern zum Bau von Eigenhäusern 
erhielten den 1. Preis W . Schattke-Flensburg, den 2. Preis 
W . Eisenbart-Hamburg, den 3. Preis K . Borkmann-Bremen, 
den 4. Preis W . Sähnker - Hamburg.
Hamburg. Im  Wettbewerb für Entwürfe vorbildlicher Sied
lungshäuser, den die Hamburgische Baubank ausgeschrieben 
hatte, erhielten für die Entwurfsnummer A  einen Preis Flottau 
und Ilöppel, K . Gutschow, K . Tscherne, E . Strebei; augekauft 
wurden die Entwürfe von C. Günther und O. Koch-Altona. 
Für die Entwurfsnummer B  erhielten Preise 0. Koch-Altona, 
Küntzel und Köpke, W . Reiner, Dr. E . F inck; angekauft wurden 
die Arbeiten von K . Gutschow und E . Simon-Reinbek. Für die 
Entwurfsnummer C erhielten Preise E . Strobel, Flottau und 
Höppel, R . Klopliaus, H . Brockstcdt-Harburg. Angekauft 
wurde der Entw urf von G. Gehrke- Altona.
Hannover. In  einem Wettbewerb um Entwürfe für ein hannover
sches Baugelände erhielten den l. Preis Arcli. A. Springer, den
2. Preis Arch. Lemcke und Brinkmann, den 3. Preis Reg.-Binstr. 
a. D. Mues. Außerdem wurden angekauft die Entwürfe von 
Arch. Hofbaurat Mackensen und Torno, Arcli. I I .  Müll, Arch. 
Dipl.-Ing. Falke und von Arch. II.  Barnstorf.
Hilden. Im Wettbewerb um einen Sparkassenbau erhielten 
einen Preis von je 500 M. Arch. Prof. W ach und Roßkotten - 
Düsseldorf, Draber-Hilden und Münzer und Früh-Düssel
dorf.
Istanbul. Im  Wettbewerb um einen neuen Stadtplan erhielt den
I. Preis Prof. H . Ehlgoetz, ferner für einen Entw urf zu einem 
Stadltheater den 1. Preis Prof. H . Pölzig.
Karlsruhe. Bei dem von der Badischen Industrie- und Handels
kammer ausgeschriebenen Wettbewerb für Möbel- und Tapeten
entwürfe wurde ein 1. Preis nicht zugesprochen, je einen 2. Preis 
erhielten Arch. A. Schäfer-Karlsruhe und J .  Hplzhanicr-Mann-

heim, einen 3. Preis H . Wörtz-Pforzheim .Für Tapeten erhielt 
Aug. Veil-Tumringen einen 2. Preis.
Köllerbach (Saar). In  einem Wettbewerb unter saarländischen 
Architekten um ein Schulhaus erhielten den I. Preis Reg.-Bmstr. 
R . Krüger-Saarbrücken, den 2. Preis Dipl.-Ing. J .  W . Stock
hausen- Neunkirchen-Saar, den 3. Preis Arch. F . Otto-Dud- 
weiler, den 4. Preis Arch. Weskalnys- Saarbrücken, den 5. Preis 
Arch. E . Kickhöfel-Saarbrücken. Die weitere Bearbeitung des 
Projektes und die Bauleitung wurde den beiden Preisträgern 
von der Gemeinde übertragen.
Leipzig. Im  Wettbewerb zur Sanierung des Seeburgviertels er
hielt den Preis und die damit verbundene Bearbeitung des 
ersten Bauabschnittes Arch. H . Tausch.
Lübeck. Im  Wettbewerb um die künftige Gestaltung des M arkt
platzes erhielten den 1. Preis Arch. I I.  Zulehner, den 2. Preis 
Arch. E . Steffan. Zum Ankauf bestimmt wurden die Entwürfe 
von 0. Schweinfurth und 0. Sichert, W . Schürer, Ju l. Schöß 
und Alfr. Redelstoril' und II.  Hagen, sämtlich in Lübeck. 
Mannheim . Im  Wettbewerb um Entwürfe für das Staatstech
nikum  erhielten den 1. Preis E . Plattncr-Mannheim , den 2. Preis 
Reg.-Binstr. I I .  Thoma-Mannheim, je einen 3. Preis W . Scherer- 
München und Dipl.-Ing. Th. Sohm-Mannheim. Angekauft wur
den die Entwürfe von Prof. Dr.-Ing. P . Sehm itthenner-Stutt
gart, Prof. Dr.-Ing. K . Gruber- Darmstadt, Arch. Dr. Rosiger 
und Scheurpflug-Karlsruhe sowie von Arch. Pfeiffer und Groß
mann- Karlsruhe.
Neunkirchen. Im  Wettbewerb, den die Gemeinde Großrosseln 
im Warndtgebiet für einen Schulhausneubau in Verbindung mit 
einer Siedlung  und einem W aldfriedhof unter saarländischen 
Architekten ausgeschrieben hatte, erhielten den 1. Preis Reg.- 
Bm str. R . Krüger-Saarbrücken, den 2. Preis Dipl.-Ing. J .  W . 
Stockhausen-Neunkirchen, den 3. Preis Dipl.-Ing. Fritz  Otto- 
Dudweiler.
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